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AGRBM-Mitteilungen

  Berufspolitisches von der 

Hauptversammlung der 

AGRBM am 17.04.2015 in 

Düsseldorf

Alpha Consensus-Meeting
Im Vorfeld der Alpha-Tagung im Mai 
2014 Jahres fand in Antalya, Türkei, ein 
Alpha Consensus-Meeting zum Thema 
„The professional status of the clinical 
embryologist“ statt, an dem Vertreter 
von 18 nationalen Embryologenverbän-
den teilnahmen. Die AGRBM war durch 
Jens Hirchenhain vertreten. In Anbe-
tracht der wichtigen Funktion, die Re-
produktionsbiologen übernehmen, ist es 
erstaunlich, dass es für diesen Beruf kei-
ne oder kaum gesetzliche Vorgaben gibt. 
In vielen Ländern ist das Berufsbild der 
Klinischen Embryologen – in Deutsch-
land wird häufiger der synonyme Begriff 
„Reproduktionsbiologen“ verwendet – 
völlig ungeregelt. In Deutschland be-
steht in dieser Hinsicht allerdings eine 
deutlich bessere Situation vergleichbar 
mit Ländern wie z. B. Belgien, USA und 
Spanien, in denen es zwar keine staatli-
chen Vorgaben, aber zumindest Regelun-
gen der eigenen Fachgesellschaft gibt. 
Die AGRBM hat sich schon seit langer 
Zeit der Qualitätssicherung in den IVF-
Laboren verschrieben. In diesem Zusam-
menhang sind die beiden Leitlinien zu 
nennen, die von den Aufsichtsbehörden 
gerne als Referenz angesehen werden, 
sowie die Fort- und Weiterbildungsord-
nung (siehe unten).

Grundlage des Consensus-Meetings war 
eine Umfrage zum Berufsbild unter welt-
weit 40 Embryologenverbänden, wovon 
26 Antworten ausgewertet wurden. In 
dem zweitägigen Meeting wurden zu-
nächst Übersichtsvorträge präsentiert, 
die die Ergebnisse der Umfrage darstell-
ten. Darauf aufbauend wurden themen-
spezifische Vorträge gehalten, die nach 
ausgiebiger Diskussion zum Bilden der 
Konsensus-Punkte führten. Zu folgen-
den Themen wurde das Aufgabenspekt-
rum und die Anforderungen an die Re-
produktionsbiologen definiert: Labor-
praxis, Verwaltung und QM, Ausbil-
dung/Fortbildung, Personal und For-
schung. Des Weiteren wurde die Perso-
nalstruktur über drei Hierarchie-Ebenen 
definiert: „Embryologist, Supervisory 
und Direction“.

Das Consensus-Papier ist als Rahmen-
vereinbarung zu verstehen, die als 
Grundlage für Gesetzgeber und/oder Be-
rufsverbände dienen kann, um den Beruf 
des Klinischen Embryologen zu definie-
ren, zu lizensieren oder zu zertifizieren.

Die Ergebnisse des Meetings wurden 
von Sharon Mortimer ausführlich zu-
sammengefasst und bei RBM online pu-
bliziert. AGRBM-Mitglieder haben über 
die Mitgliederseite unserer Homepage 
Volltextzugriff auf diese Zeitschrift.

Netzwerk der Fachwissen-
schaftler in der Medizin (NFM)
Der aktuelle Stand der Aktivitäten des 
Netzwerkes der Fachwissenschaftler in 
der Medizin wurde von Claus Sibold 
dargestellt, der von der 2. Jahreshaupt-
versammlung des NFM e.V. im Novem-
ber 2014 zum 1. Vorsitzenden gewählt 
wurde. Das Netzwerk wurde am 
01.12.2012 mit der Zielsetzung gegrün-
det, eine Plattform für den Zusammen-
schluss der in der Medizin tätigen Natur-
wissenschaftler zu bilden und die berufs-
politischen Interessen seiner Mitglieder 
zu fördern und gegenüber der Politik und 
der Öffentlichkeit zu vertreten. Grün-
dungsmitglieder des Netzwerks sind die 
Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsbio-
logie des Menschen (AGRBM), die Be-
rufsvereinigung der Naturwissenschaft-
ler in der Laboratoriums-Diagnostik 
(BNLD), der Berufsverband Deutscher 
Humangenetiker (BVDH), sowie Natur-
wissenschaftler aus der molekularen Pa-
thologie. Zur Sicherung der hohen Qua-
lität der Patientenversorgung, die in den 
vergangenen Jahren immer mehr in den 
Fokus von EU-Richtlinien und nationa-
len gesetzlichen Regelungen gerückt ist, 
wurden von den Gründungsverbänden 
zum Teil schon sehr früh Weiterbil-
dungsordnungen für ihre Fachrichtungen 
etabliert. Der erfolgreiche Abschluss 
dieser Weiterbildungen dient als Nach-
weis zum eigenverantwortlichen Arbei-
ten in den Laboren der entsprechenden 
medizinischen Fachrichtungen. Zwar 
wird in gesetzlichen Regelungen zur 
Qualität medizinischer Labore für die 
leitende Tätigkeit von Naturwissen-
schaftlern eine meist mehrjährige Erfah-
rung vorausgesetzt, Qualifikationen be-
reits etablierter Weiterbildungsordnun-
gen werden aber, bis auf wenige Ausnah-

men, in gesetzlichen Regelungen nicht 
zur Definition des Qualitätsstandards he-
rangezogen. Daher ist die gesetzliche 
Anerkennung der Weiterbildungsord-
nungen seiner Mitgliedsverbände eines 
der zentralen Ziele des NFM. Ein erster 
Schritt in diese Richtung ist die Aufnah-
me des NFM in den Fachbeirat des elek-
tronischen Gesundheitsberuferegisters 
(eGBR). Das länderübergreifende eGBR 
soll die Ausgabe des elektronischen 
Heilberufs- und Berufsausweises 
(eHBA/eBA) an die Angehörigen sonsti-
ger Gesundheitsfachberufe übernehmen 
(www.eGBR.de). Der Zugriff auf Daten 
und Anwendungen der elektronischen 
Gesundheitskarte (eGK) und der darauf 
aufbauenden Telematikinfrastruktur ist 
künftig nur mit einem eHBA bzw. eBA 
möglich. Während neben den Heilberu-
fen (Mediziner, Zahnärzte, Apotheker 
und Psychotherapeuten) zum Beispiel 
MTLAs unter den Gesundheitsberufen 
in der Telematik gelistet sind, werden 
Naturwissenschaftler in der Medizin bis-
her nicht berücksichtigt. Der Fachbeirat 
des eGBR hat die Aufgabe den Aufbau 
des eGBR zu begleiten und hinsichtlich 
der praktischen Erfordernissen, der vom 
eGBR betreuten sonstigen Gesundheits-
berufe beratend tätig zu sein. Daher kann 
die Aufnahme des NFM in den Fachbei-
rat als Plattform für die künftige Aufnah-
me von Berufsverbänden in das eGBR 
dienen, deren Weiterbildungsordnung 
aktuell keine Prüfung vorsieht, bzw. de-
ren Weiterbildungsordnung noch etab-
liert werden muss.

Die Mitgliedschaft im NFM ist sowohl 
für Berufsverbände von Naturwissen-
schaftlern in der Medizin als auch in 
Form von Einzelmitgliedschaften mög-
lich. Weitere Informationen zur Satzung 
und Aktivitäten des Netzwerkes, sowie 
zum Beitritt zur Unterstützung der Ar-
beit des NFM, sind auf der Homepage zu 
finden (www.nfm-ev.de).

Neufassung der Fort- und Wei-
terbildungsordnung
Im Zuge der Aufnahme des NFM in den 
Fachbeirat des eGBR wurden die Weiter-
bildungsordnungen (WBOs) der Mit-
gliedsverbände geprüft und die WBOs 
der klinischen Chemiker und Humange-
netiker, die mit einer Prüfung abge-
schlossen werden, als Berufsqualifika-
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tion anerkannt. Da die WBO der 
AGRBM bisher keine Prüfung als Ab-
schluss zum „Reproduktionsbiologen 
(AGRBM)“ vorsah, wurde in der Jahres-
hauptversammlung in Düsseldorf eine 
vom Vorstand und der Fort- und Weiter-
bildungskommission erarbeitete Neufas-
sung der WBO vorgestellt, die als eine 
wesentliche Neuerung den Abschluss 
der Weiterbildung in Form einer mündli-
chen Prüfung festschreibt. Die Neufas-
sung enthält weiterhin einige redaktio-
nelle Änderungen und Klarstellungen, 
wie zum Beispiel die Betreuung des An-
wärters durch den Supervisor und die 
vorgeschriebenen Hospitationstage in 
anderen Zentren. Darüber hinaus wurden 
die Weiterbildungsinhalte auf den aktu-
ellen Stand der Wissenschaft und Tech-
nik festgelegt. Nach eingehender Dis-
kussion wurde die geänderte Version der 
Fort- und Weiterbildungsordnung mit 
großer Mehrheit angenommen.

Korrespondenzadresse:
Dr. rer. nat. Jens Hirchenhain
1. Vorsitzender der AGRBM
E-Mail: hirchenhain@unikid.de



  Fort- und Weiterbildungs-

ordnung der AGRBM

Präambel
Die Reproduktionsmedizin beschäftigt 
sich mit der medizinischen Behandlung 
ungewollter Kinderlosigkeit. Die ange-
wandte Reproduktionsbiologie des Men-
schen stellt im Rahmen der Kinder-
wunschbehandlung die methodische Er-
gänzung zur Reproduktionsmedizin dar. 
Sie hat innerhalb der reproduktionsmedi-
zinischen Maßnahmen einen fachlich 
gleichberechtigten Anteil bei der Diag-
nostik und Therapie der ungewollten 
Kinderlosigkeit und trägt in den IVF-
Zentren gleichberechtigt zur Leistungs-
erbringung bei.

Die verschiedenen Aspekte der Repro-
duktionsbiologie erfordern ein weitrei-
chendes Fachwissen aus folgenden Ge-
bieten: Keimzellentwicklung und Game-
teninteraktion, hormonelle Regulation 
von Gametogenese, Implantion und 
Schwangerschaft, Embryologie des 
Menschen, Genetik und Immunologie. 
Eine naturwissenschaftliche Ausbildung 
vermittelt darüber hinaus die Kompetenz 
zur Bewertung, Auswahl und Umset-

zung neuer Labormethoden, die inner-
halb der assistierten Reproduktion rasan-
ten Entwicklungen unterliegen. Auf-
grund der dynamischen Entwicklung der 
Reproduktionsbiologie sollte dieses 
Fachgebiet in den IVF-Zentren durch 
 einen sachkundigen Vertreter mit aus-
gewiesener reproduktionsbiologischer 
Qualifikation vertreten sein. Im Folgen-
den wird die Berufsbezeichnung „Repro-
duktionsbiologe (AGRBM)“ einheitlich 
und neutral für „Reproduktionsbiologin 
(AGRBM)“ und „Reproduktionsbiologe 
(AGRBM)“ verwendet. Gleiches gilt für 
die Bezeichnungen Anwärter, Naturwis-
senschaftler etc.

Für verantwortliche Tätigkeiten im La-
bor der Assistierten Reproduktion sind 
Biologen und Naturwissenschaftler aus 
verwandten Disziplinen nach Abschluss 
eines entsprechenden Hochschulstudi-
ums besonders qualifiziert. Auf dieser 
Grundlage können sie die zusätzlich not-
wendigen Sachkenntnisse erwerben, um 
die spezifischen Anforderungen der 
 Reproduktionsbiologie zu erfüllen. Sie 
werden im Folgenden kurz als „Repro-
duktionsbiologen“ bezeichnet. 

Ein Qualitätsmanagement-System (QM) 
ist inzwischen in jeder medizinischen 
Einrichtung Pflicht. Die spezifischen 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung im 
reproduktionsbiologischen Labor erfor-
dern zusätzlich zum Methodenverständ-
nis ein hohes Maß an Sachkompetenz in 
QM. Im Rahmen der Umsetzung der 
„EU-Richtlinie 2004/23/EG zur Fest-
legung von Qualitäts- und Sicherheits-
standards für die Spende, Beschaffung, 
 Testung, Verarbeitung, Konservierung, 
Lagerung und Verteilung von menschli-
chen Geweben und Zellen“ mit ihren 
beiden technischen Ergänzungen – in 
Form des Gewebegesetzes vom 20.07.2007 
und der entsprechenden Änderungen in 
der Arzneimittel und Wirkstoffherstel-
lungsverordnung (AMWHV) – erhält die 
fachliche Qualifikation der Mitarbeiter 
im „verarbeitungsbezogenen“ Bereich 
(ART-Labor) ein besonderes Gewicht.

Die Arbeitsgemeinschaft Reproduk-
tionsbiologie des Menschen (AGRBM) 
dokumentiert mit der Einführung der Fa-
chanerkennung „Reproduktionsbiologie 
des Menschen“ (Anlage I), dass die ent-
sprechend qualifizierten Personen in der 
Lage sind, eigenverantwortlich Auswahl, 
Durchführung und Bewertung reproduk-

tionsbiologischer Methoden und die wis-
senschaftliche Interpretation der Ergeb-
nisse zu übernehmen.

Die Erfüllung der in dieser Weiterbil-
dungsordnung festgelegten Anforderun-
gen wird durch die Arbeitsgemeinschaft 
Reproduktionsbiologie des Menschen 
(AGRBM) bzw. deren für die Zuerken-
nung der Berufsbezeichnung „Repro-
duktionsbiologe (AGRBM)“ zuständige 
Fort- und Weiterbildungskommission 
geprüft. Nach erfolgreich absolvierter 
Abschlussprüfung erfolgt die Fachaner-
kennung mit Übergabe der Urkunde. Die 
verliehene Berufsbezeichnung ist ein 
Nachweis für die erworbene Kompetenz.

Aufgrund der besonderen Sensibilität 
dieses Bereichs wird eine staatliche An-
erkennung der Fachanerkennung „Re-
produktionsbiologie des Menschen“ 
durch die zuständigen Aufsichtsbehör-
den angestrebt.

Um der fortschreitenden wissenschaftli-
chen Entwicklung auf dem Gebiet der 
Reproduktionsbiologie Rechnung zu tra-
gen, wurde von der AGRBM eine ergän-
zende Fortbildungsordnung (Anlage II) 
entwickelt. Die Teilnahme an Fortbil-
dungen ist für Laborleiter verpflichtend, 
steht aber allen Reproduktionsbiologen 
offen. Darüber hinaus sollen Anwärter 
auf die Fachanerkennung „Reprodukti-
onsbiologie des Menschen“ die entspre-
chenden Veranstaltungen nutzen, um 
ihre Ausbildung um die wissenschaftli-
chen Grundlagen der Reproduktionsbio-
logie zu erweitern.

1. Begriffsdefinitionen
a) Fachanerkennung „Reproduktions-
biologie des Menschen”: Die Absolvie-
rung der in Anhang I, Punkt 2 genannten 
Leistungen des Anforderungskatalogs ist 
die Voraussetzung für die Zulassung zur 
Prüfung für die Erlangung der Fachaner-
kennung. Der Nachweis der in der Wei-
terbildungsordnung geforderten Anfor-
derungen sowie der erfolgreiche Ab-
schluss der Prüfung berechtigt zum Füh-
ren der Bezeichnung „Reproduktions-
biologe/in (AGRBM)“ und gilt als Be-
stätigung der fachlichen Kompetenz und 
als Vorbedingung zur Meldung als La-
borleiter bei der zuständigen Ärztekam-
mer.

b) Weiterbildung: ist das Erreichen der 
Fachanerkennung „Reproduktionsbiolo-
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gie des Menschen“ nach den Vorgaben 
der AGRBM.

c) Fortbildung: bezeichnet die kontinu-
ierliche Wahrnehmung fachspezifischer 
wissenschaftlicher und praxisbezogener 
Veranstaltungen mit dem Ziel einer Er-
weiterung und Aktualisierung der repro-
duktionsbiologischen Kenntnisse (An-
hang II). 

d) Labor für Assistierte Reprodukti-
onstechniken (ART-Labor): Bereich 
einer reproduktionsmedizinischen Ein-
richtung, in dem alle relevanten Maßnah-
men mit Gameten und Präimplantations-
embryonen im Rahmen der Kinder-
wunschbehandlung durchgeführt wer-
den.

e) Position des Laborleiters: In jedem 
reproduktionsbiologischen Labor muss 
mindestens ein Reproduktionsbiologe 
beschäftigt sein, der die Position des La-
borleiters gemäß den Zulassungsordnun-
gen der einzelnen Bundesländer ein-
nimmt. Für diesen ist eine regelmäßige 
Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen 
verpflichtend. Er muss sicherstellen, 
dass alle Mitarbeiter des Labors die In-
formationen der Fortbildung erhalten. 
Zu den Aufgaben des Laborleiters gehö-
ren die Einarbeitung und Kontrolle der 
Labormitarbeiter, die Konzeption und 
Überwachung von Maßnahmen des Qua-
litätsmanagements sowie die Etablierung 
neuer Labormethoden.

f) Supervisor: Ein externer Supervisor 
begleitet verantwortlich die Ausbildung 
eines Anwärters für die Fachanerken-
nung „Reproduktionsbiologie des Men-
schen“. Er muss über die Fachanerken-
nung „Reproduktionsbiologie des Men-
schen” und mindestens sechs Jahre Be-
rufserfahrung oder alternativ über die 
ESHRE-Qualifikation als „Senior Clini-
cal Embryologist“ verfügen. Er muss 
weiterhin kontinuierlich die Fortbil-
dungsanforderungen im Sinne dieser 
FWB-Ordnung erfüllen.

g) Prüfungsausschuss: Die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden von der 
Fort- und Weiterbildungskommission 
und dem Vorstand für die Dauer von vier 
Jahren berufen. Seine Mitglieder müssen 
die an die Supervisoren gestellten Anfor-
derungen erfüllen. Jede Abschlussprü-
fung wird von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses durchgeführt.

2. Ziele der Fort- und Weiter-
bildungsordnung
Die AGRBM sieht sich in der Pflicht, auf 
bundesdeutscher Ebene ein gleichblei-
bend hohes Niveau der Tätigkeit im 
ART-Labor zu gewährleisten. Die Fa-
chanerkennung „Reproduktionsbiologie 
des Menschen“ hat daher zum Ziel, Min-
deststandards für die Qualität der Tätig-
keit und den Ausbildungsstand der aka-
demischen Mitarbeiter zu setzen und da-
mit einen Beitrag zur Qualitätssicherung 
der medizinischen Versorgung zu leisten. 
Auch die Ausbildung von verantwortli-
chen neuen Labormitarbeitern muss de-
finierten Qualitätskriterien entsprechen.

Unterschieden wird zwischen einer fach-
lichen Weiterbildung gemäß einem An-
forderungskatalog (Weiterbildungsord-
nung, Anlage I) und einer kontinuierli-
chen Fortbildung für Reproduktionsbio-
logen (Fortbildungsordnung, Anlage II). 
Durch eine effiziente kontinuierliche 
Fortbildung sollen die Reproduktions-
biologen in die Lage versetzt werden, 
neue Techniken, die dem aktuellen Stand 
der Wissenschaft entsprechen, in ihrer 
eigenen Einrichtung zu etablieren, ge-
eignete Methoden und Techniken im La-
bor auszuwählen und gegebenenfalls Pa-
tienten kompetent zu beraten.

Es soll in den Zulassungsordnungen der 
einzelnen Landesärztekammern veran-
kert werden, dass die verantwortlichen 
Reproduktionsbiologen den Anforderun-
gen gemäß Punkt 1.a entsprechen müs-
sen. Weiterhin muss aus diesem Perso-
nenkreis ein Laborleiter gemäß Punkt 1.e 
benannt werden.

3. Fort- und Weiterbildungs-
kommission (FWB-Kommission)
Die FWB-Kommission setzt sich aus ei-
nem Vorstandsmitglied und vier von der 
Vollversammlung der AGRBM durch 
Wahlentscheid ernannten Mitgliedern 
zusammen. Die Kandidaten müssen aus 
den Reihen der Supervisoren rekrutiert 
werden. Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre, 
alle Mitglieder der FWB-Kommission 
sind gleichberechtigt. Entscheidungen 
werden mit einfacher Mehrheit getroffen. 
Die FWB-Kommission benennt aus ih-
rem Kreis einen Leiter und Stellvertreter.

Der FWB-Kommission obliegen folgen-
de Aufgaben
a) Erteilung der Fachanerkennung 
„Reproduktionsbiologie des Menschen“ 

nach erfolgreich absolvierter Prüfung 
(s. Anlage I).
 – Kontrolle der Erfüllung der Anforde-

rungen für die Zulassung zur Ab-
schlussprüfung für die Erlangung der 
Fachanerkennung „Reproduktions-
biologie des Menschen“. Die Kom-
mission teilt auf Antrag bei erfolgtem 
Nachweis der zu erbringenden Leis-
tungen gemäß Weiterbildungskatalog 
dem Anwärter einen Prüfungstermin, 
sowie die Namen der Prüfer mit. Die 
Anforderungen für die Zulassung zur 
Prüfung sind in der Weiterbildungs-
ordnung spezifiziert. Ihre Erfüllung 
wird vom ärztlichen Leiter der repro-
duktionsmedizinischen Einrichtung 
und dem im Antrag benannten Super-
visor bescheinigt und bei der FWB-
Kommission schriftlich eingereicht.

 – Erteilt schriftlichen Bescheid über 
den erfolgreichen Abschluss der Wei-
terbildung auf Basis der in der Nie-
derschrift der Abschlussprüfung do-
kumentierten Entscheidung der Prü-
fer.

 – Entscheidung über die Zulassung zur 
Prüfung für die Fachanerkennung 
„Reproduktionsbiologie des Men-
schen“ in Einzelfällen mit unklaren 
Voraussetzungen (z. B. ausländische 
Studiengänge; Anerkennung von Tä-
tigkeiten, die bei der Zulassung zum 
Reproduktionsbiologen angerechnet 
werden können). 

 – Entscheidung bei Härtefällen (z. B. 
Krankheit, Elternzeit etc.)

b) Zuweisung von Supervisoren für die 
Betreuung von Anwärtern auf die Fach-
anerkennung

c) Verfolgen der Erfüllung der Fortbil-
dungsanforderungen
 – Regelmäßige Kontrolle der erfolgten 

Fortbildungen für Laborleiter anhand 
von Teilnahmebescheinigungen.

 – Prüfung der eingegangenen Nachwei-
se über Fortbildungsveranstaltungen 
auf Anerkennung gemäß Fortbil-
dungskatalog und im Bedarfsfall Ein-
zelentscheidung über die Anerken-
nung.

 – Erteilung der Urkunde über die Erfül-
lung der Fortbildungsanforderungen 
gemäß Fortbildungskatalog (alle zwei 
Jahre).

Die FWB-Kommission ist gegenüber 
dem Vorstand berichtspflichtig. Sie legt 
Anträge, Niederschriften der Abschluss-



www.agrbm.de Mitteilungen der Gesellschaften – AGRBM

153J Reproduktionsmed Endokrinol_Online 2015; 12 (3)

G
e
s
e
ll

s
c
h

a
ft

s
m

it
te

il
u

n
g

e
n

prüfungen bzw. Erteilungen von Fach-
anerkennungs- und Fortbildungsurkun-
den dem Vorstand zur Einsichtnahme 
vor. Der Vorstand der AGRBM hat ein 
Einspruchsrecht in die Entscheidungen 
der FWB-Kommission. Im Falle eines 
Vetos durch den Vorstand wird der An-
trag von der Vollversammlung entschie-
den. Sowohl der Vorstand als auch die 
Mitglieder der FWB-Kommission und 
des Prüfungsausschusses verpflichten 
sich zum vertraulichen Umgang mit per-
sonen- und zentrumsspezifischen Daten. 

4. Inkrafttreten
Die FWB-Ordnung der AGRBM ein-
schließlich der Weiterbildungsordnung 
(Anlage I) und der Fortbildungsordnung 
(Anlage II) ist seit dem 01.03.2008 in 
Kraft. Sie ersetzt die erste Fassung der 
FWB-Ordnung vom 14.05.2004 („Kon-
zept für die Zusatzqualifikation Repro-
duktionsbiologe/-in“). Die hier vorlie-
gende Fassung wurde am 17.04.2015 auf 
der Hauptversammlung in Düsseldorf 
verabschiedet und ersetzt alle früheren 
Versionen.

Ergänzungen und Änderungen der FWB-
Ordnung erfolgen durch Abstimmung in 
der Hauptversammlung. Die Etablierung 
neuer Techniken als Routinemethoden 
sowie neue theoretische Schwerpunkte 
werden in Aktualisierungen des Weiter-
bildungskatalogs Eingang finden. Die in-
frage kommenden Methoden und 
Schwerpunkte können von jedem Mit-
glied der AGRBM vorgeschlagen wer-
den. Die Abstimmung über die Aufnah-
me in den Weiterbildungskatalog erfolgt 
durch die Hauptversammlung.

Anlage I – Weiterbildungsord-
nung für die Fach anerkennung 
„Reproduktionsbiologie des 
Menschen“
Mit Erfüllung der Weiterbildungsord-
nung kann die Fachanerkennung „Re-
produktionsbiologie des Menschen“ er-
worben werden. Diese berechtigt zum 
Führen der Bezeichnung „Reproduk-
tionsbiologe (AGRBM)“.

1. Eingangsvoraussetzungen und 

Ausbildung

a) Biologen und Naturwissenschaftler 
aus fachverwandten Disziplinen bringen 
die Voraussetzungen mit, die der spezifi-
sche Umgang mit menschlichen Game-

ten und Präimplantationsembryonen er-
fordert. Zugangsvoraussetzung für den 
Erwerb der Fachanerkennung „Repro-
duktionsbiologie des Menschen“ ist da-
her ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um der Biowissenschaften (Diplom oder 
Master bzw. ein vergleichbarer Ab-
schluss). Dazu zählen im Sinne der Wei-
terbildungsordnung: Biologie, Human-
biologie, Biochemie, Biophysik, Bio-
technologie, Agrarwissenschaft, Phar-
mazie, Veterinärmedizin und Human-
medizin gemäß den Anforderungen der 
Mitgliedschaft in der AGRBM. Über die 
Zulassung weiterer Studiengänge sowie 
ausländischer Studiengänge entscheidet 
die FWB-Kommission. Auch können 
Teile einer vorausgegangenen Promo-
tion, eines Forschungsprojektes oder ei-
ner vorangegangenen beruflichen Tätig-
keit nach positiver Bewertung durch die 
FWB-Kommission anerkannt werden.

b) Der zukünftige Reproduktionsbiologe 
muss in einem zugelassenen deutschen 
IVF-Zentrum mit mindestens einer Halb-
tagsstelle tätig sein und dort den Weiter-
bildungskatalog erfüllen. Über die Aner-
kennung von Teilen des Weiterbildungs-
katalogs adäquater Leistungen aus ande-
ren Ausbildungen/Tätigkeiten entschei-
det die FWB-Kommission.

c) Die praktische Ausbildung im Bereich 
Reproduktionsbiologie des Menschen 
muss durch mindestens einen anerkann-
ten, praktisch tätigen „Reproduktions-
biologen (AGRBM)“ erfolgen.

d) Für jeden Antragsteller wird ein Su-
pervisor benannt und von der FWB-
Kommission bestätigt. Der Supervisor 
begleitet die Weiterbildung extern und 
ist bei der Vermittlung praktischer und 
theoretischer Kenntnisse behilflich. Ein 
Supervisorwechsel muss vom Anwärter 
schriftlich beantragt werden. Der aus-
scheidende Supervisor muss einen Ab-
schlussbericht verfassen und an die 
FWB-Kommission schicken. Der neue 
Supervisor muss seine Tätigkeit der 
FWB Kommission schriftlich bestäti-
gen.

e) Der Beginn der Weiterbildung muss 
bei der FWB-Kommission schriftlich per 
Formblatt beantragt werden. Einzurei-
chen sind ein tabellarischer Lebenslauf 
und eine beglaubigte Kopie des Hoch-
schulabschlusses. Die unter 3.1 genann-
ten Weiterbildungszeiten gelten ab dem 

Datum des Annahmebescheids durch die 
FWB-Kommission.

f) Die Bearbeitungsgebühr beträgt für 
AGRBM-Mitglieder zwei Jahresmit-
gliedsbeiträge, für Nicht-Mitglieder 
€ 500,– und muss innerhalb eines Mo-
nats nach Beginn der Weiterbildung auf 
das Konto der AGRBM überwiesen wer-
den.

2. Weiterbildungskatalog für den 

Erwerb der Fachanerkennung 

„Reproduktionsbiologie des Men-

schen“

Erst durch Erlangung der Fachanerken-
nung wird die reproduktionsbiologische 
Kompetenz im ART-Labor anerkannt.

Zum Erwerb der Fachanerkennung „Re-
produktionsbiologie des Menschen“ sind 
praktische und theoretische Kenntnisse 
aus dem Gebiet der Reproduktionsbiolo-
gie und verwandter Fachgebiete Voraus-
setzung.

Zu den theoretischen Kenntnissen (Punkt 
2.2) zählen allgemeine Grundkenntnisse, 
Fachgrundkenntnisse, und spezifische 
ART-Techniken.

Die derzeit (Stand 2015) routinemäßig 
eingesetzten Labormethoden bilden die 
Grundlage des Weiterbildungskataloges. 
Ihre Beherrschung wird vorausgesetzt, 
wenn die Fallzahlen gemäß Punkt 2.3 er-
füllt sind.

2.1. Weiterbildungszeiten
Anwärter für die Fachanerkennung „Re-
produktionsbiologie des Menschen“ 
müssen innerhalb von mindestens zwei 
und höchstens vier Jahren den Weiterbil-
dungskatalog erfüllen

2.2. Theoretische Kenntnisse
a) Allgemeine Grundkenntnisse
 – Allgemeine Zellfunktionen
 – Allgemeine Zellkulturtechniken
 – Medizinische Terminologie
 – Toxikologie
 – Grundlagen der Statistik und Infor-

matik
 – Grundkenntnisse über ethische und 

gesetzliche Richtlinien
 – Allgemeine Arbeitsbedingungen

b) Fachgrundkenntnisse
 – Gynäkologische Endokrinologie
 – Grundlagen der Reproduktionsbiolo-

gie
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 – Gameten- und Embryonenkultur
 – Andrologische Kenntnisse
 – Grundlagen der Kryobiologie
 – Grundlagen der Reproduktionsgene-

tik

c) Spezifische Fähigkeiten
 – ART-Methoden 
 – Spermatologie und Spermienpräpara-

tionstechniken 
 – Laborführung und Organisation 
 – Qualitätssicherung, Qualitätskontrol-

le, Statistik 
 – Laborsicherheit, Umgang mit Proben-

material
 – Etablierung diagnostischer Techniken 

und Evaluierung neuer Methoden
 – Spezielle Empfehlungen und Leitlini-

en

2.3. Liste der im Zeitraum der Weiter-
bildung zum „Reproduktionsbiologe/in 
(AGRBM) mindestens zu erfüllenden 
Weiterbildungsmaßnahmen*
Siehe Tabelle 1.

2.4. Richtzahlen ART-Methoden
 – 400 Behandlungszyklen insgesamt – 

sowohl mit konventioneller In-vitro-
Fertilisation (IVF) als auch mit intra-
zytoplasmatischer Spermieninjektion 
(ICSI), inklusive Eizellsuche, Vor-
kernscoring, Embryonen-Beurteilung 
und Embryotransfer.

 – 150 Zyklen mit Kryokonservierung 
von Eizellen/2PN-Zellen/Embryonen 
(jeweils Einfrieren und Auftauen)

 – 200 Spermiendiagnostiken (inklusive 
Bestimmung von Konzentration, Mo-
tilität, Morphologie)

 – Nachweis von Kenntnissen der Sper-
mienfunktionsdiagnostik

 – 400 Spermienaufbereitungen (inklusi-
ve Swim-up und Dichtegradienten-
zentrifugation)

 – 40 Fälle Kryokonservierung von 
Spermien/TESE-Material

 – 20 Fälle Spermiensuche in einem TE-
SE-Präparat

3. Vergabe der Fachanerkennung

3.1. Zulassung zur Abschlussprüfung
Für die Zulassung zur Abschlussprüfung 
für die Fachanerkennung  „Reproduk-
tionsbiologie des Menschen“ sind der 
FWB-Kommission vorzulegen:
 – Antrag auf Prüfungszulassung zur Fa-

chanerkennung „Reproduktionsbiolo-
gie des Menschen“

 – Anforderungsnachweise zur Fach-
anerkennung „Reproduktionsbiologie 
des Menschen“ mit Bestätigung des 
Leiters des entsprechenden reproduk-
tionsmedizinischen Zentrums und des 
benannten Supervisors über die Erfül-
lung der Leistungen gemäß Punkt 2.4. 
und unter Angabe des dafür benötig-
ten Zeitraums.

 – Die dokumentierte Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen und den 
weiteren in Punkt 2.3. genannten Ak-
tivitäten. Im Weiterbildungszeitraum 

müssen mind. 250 Punkte erreicht 
werden.

 – Zwischen- und Abschlussbericht des 
Supervisors.

3.2. Abschlussprüfung
a) Prüfungstermine
Nach dem Einreichen aller erforderli-
chen Unterlagen bei der FWB-Kommis-
sion wird mit dem Anwärter ein Prü-
fungstermin vereinbart, dieser soll im 
Regelfall innerhalb von sechs Monaten 
nach der Zulassung stattfinden. Prüfun-
gen finden vorzugsweise zu Terminen 
der Jahrestagungen bzw. AGRBM Fort-
bildungen statt.

b) Ablauf der Abschlussprüfung
Die Prüfung erfolgt mündlich. Die Prü-
fung wird von zwei Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses abgenommen. Die 
Dauer der Prüfung beträgt mindestens 
30 Minuten. Die Prüfungsinhalte können 
alle in Anlage I festgelegten Weiterbil-
dungsinhalte umfassen.

Es wird eine Niederschrift angefertigt. 
Diese muss enthalten:
 – Ort, Beginn und Ende der Prüfung
 – Namen der Prüfer
 – Namen des Geprüften
 – Gegenstand der Prüfung
 – am Ende der Prüfung wird die Nieder-

schrift von allen Anwesenden unter-
schrieben

 – nach Beratung der Prüfer wird das Er-
gebnis der Prüfung in der Nieder-
schrift dokumentiert 

 – bei nicht bestandener Prüfung wird 
die Begründung der Entscheidung do-
kumentiert

Nach absolvierter Prüfung wird dem An-
wärter das Ergebnis mündlich mitgeteilt, 
die Niederschrift der Prüfung wird an die 
FWB-Kommission weitergeleitet. Die 
Fachanerkennungsurkunde „Repro duk-
tionsbiologe/-in (AGRBM)“ wird inner-
halb eines Monates nach bestandener 
Prüfung dem Anwärter zugeschickt.

c) Wiederholungsprüfung
Bei nicht erfolgreicher Abschlussprü-
fung kann sich der Anwärter erneut zur 
Prüfung anmelden. Es sind maximal 
zwei Wiederholungsprüfungen möglich.

4. Bestandsschutz

Die Fachanerkennung „Reproduktions-
biologie des Menschen“ wird auf Antrag 
für alle Mitglieder der AGRBM mit aka-

* Im Weiterbildungszeitraum muss eine Mindest-
anzahl von 250 Punkten erreicht werden.

Tabelle 1

Wahrzunehmende Veranstaltungen Mindestanzahl Punkte

I. AGRBM-Aktivitäten

AGRBM-Jahrestreffen/-Praxisseminar 1 30
AGRBM-Fortbildungsveranstaltung  1 30
Alternative Fortbildungen+

DIR/IVF-Jahrestreffen   20
Alpha-Meeting  20
ESHRE-/ASRM-Tagung (pro Tag)   20
ESHRE Campus-Workshop   30
Kongress/FB/Workshop (1/2/1 Tag)  5 / 10

II. Regionale AGRBM-Aktivitäten

Regionale Arbeitstreffen 1 10
Hospitationstage (in mind. 2 externen Laboren) 10 7

III. Eigene fachrelevante Aktivitäten

Literaturstudium: aktueller Artikel, inklusive Dis- 1 Publikation pro 5
kussion mit dem Supervisor und Kurzbericht/Bewer- Quartal, mindes-
tung (mit einzureichen) tens 8
Orientierungsgespräch mit dem Supervisor 2 15

+ Über die Anerkennung von weiteren Tagungen entscheidet die Fort- und Weiterbildungs-
kommission.
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demischer Ausbildung gemäß Punkt 1.a, 
die zum Zeitpunkt der Annahme der 
Weiterbildungsordnung durch die Voll-
versammlung (14.05.2004) Mitglied der 
AGRBM waren und eine mindestens 
zweijährige Tätigkeit innerhalb eines zu-
gelassenen deutschen IVF-Zentrums 
nachweisen können, im Rahmen eines 
Bestandsschutzes garantiert.

Anlage II – Fortbildungsordnung 
für den Bereich „Reproduktions-
biologie des Menschen“
Die Fortbildungsordnung ergänzt die 
Weiterbildungsordnung der Arbeitsge-
meinschaft Reproduktionsbiologie des 
Menschen (AGRBM) innerhalb der 
FWB-Ordnung.

Im Rahmen der Umsetzung der „EU-
Richtlinie 2004/23/EG zur Festlegung 
von Qualitäts- und Sicherheitsstandards 
für die Spende, Beschaffung, Testung, 
Verarbeitung, Konservierung, Lagerung 
und Verteilung von menschlichen Gewe-
ben und Zellen“ mit ihren beiden techni-
schen Ergänzungen – in Form des Gewe-
begesetzes vom 20.07.2007 und der ent-
sprechenden Änderungen in der Arznei-
mittel und Wirkstoffherstellungsverord-
nung (AMWHV) – erhält die fachliche 
Qualifikation des Personals im „verar-
beitungsbezogenen“ Bereich (ART-La-
bor) ein besonderes Gewicht.

Neben der fachlichen Qualifikation sind 
auch systematische Fortbildungen unab-
dingbarer Bestandteil des QM-Systems. 
Innerhalb des ART-Labors besteht für 
alle Mitarbeiter im verarbeitungsbezoge-
nen Bereich die Pflicht zur internen und/
oder externen Fortbildung.

Der Reproduktionsbiologe/AGRBM ist 
zur regelmäßigen Wahrnehmung von 
Fortbildungsmaßnahmen nach der vor-
liegenden Fortbildungsordnung ver-

pflichtet. Mindestens in jedem zweiten 
2-Jahreszyklus müssen die Fortbildungs-
punkte gemäß angefügter Liste einge-
reicht werden.

1. Fortbildungskatalog

Die nachfolgend aufgeführten Bedin-
gungen stellen den Fortbildungskatalog 
für Laborleiter und akademische Labor-
mitarbeiter (Reproduktionsbiologen/
AGRBM) dar. Er ist nach einem Punkte-
system aufgebaut und in drei Hauptbe-
reiche (2., I bis III) untergliedert. Zur Er-
füllung der Fortbildungsanforderungen 
müssen 200 Punkte innerhalb eines fest-
gelegten 2-Jahreszyklus erreicht werden, 
wobei aus jedem Hauptbereich mindes-
tens eine Aktivität nachgewiesen werden 
muss. Bei Veranstaltungen, die thema-
tisch nicht eindeutig zum Bereich der 
Reproduktionsbiologie gehören, ent-

scheidet die FWB-Kommission ob für 
diese Veranstaltung Punkte vergeben 
werden können. 

Die entsprechenden Unterlagen mit 
Nachweisen (Kopien) sollten jährlich bei 
der FWB-Kommission der AGRBM ein-
gereicht werden. Der Stichtag zur letzt-
möglichen Abgabe ist der 30.06. des Fol-
gejahres eines 2-Jahreszyklus. Später 
eingegangene Unterlagen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Die Erfüllung des Fortbildungskataloges 
wird formal durch ein Fortbildungszerti-
fikat bestätigt, das für vier nachfolgende 
Kalenderjahre gültig ist.

2. Liste der Fortbildungsmaßnah-

men nach Bereichen

Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2: Fortbildungsnachweise für Vollmitglieder der AGRBM

Fortbildungsmaßnahme Punkte

1. AGRBM-Aktivitäten

1.1. AGRBM-Jahrestreffen/-Praxisseminar 30
1.2. AGRBM-Fortbildungsveranstaltung 30
1.3. IVF-/DVR-Jahrestreffen 20
1.4. Arbeitskreis der AGRBM 20

2. Regionale AGRBM-Aktivitäten

2.1. Hospitation (1 Tag) 15
2.2. Hospitation (>1 Tag) 25
2.3. Regionales Arbeitstreffen 10

3. Eigene fachrelevante Aktivitäten*

3.1. Organisation einer eigenen FB für externe Teilnehmer (1 Tag) 30
3.2. Organisation einer eigenen FB für externe Teilnehmer (> 1 Tag) 40
3.3. Teilnahme an Kongress/FB/Workshop (1/2/1 Tag)  10/20
3.4. Teilnahme an Kongress/FB/Workshop (> 1 Tag)  30
3.5. Teilnahme an einer fachrelevanten internen FB   10
3.6. Publikation, gelistete Zeitschrift 35
3.7. Publikation, nicht-gelistete Zeitschrift 25
3.8. Externer Vortrag/Poster auf einem Kongress 30
3.9. Vortrag auf einer externen FB 20
3.10. Interner Vortrag  10
3.11. Externer Arbeitskreis 10
3.12. Bericht auf der Webseite (AK-Protokoll, Kongressbericht) 15
3.13. Literaturstudium (mit Angabe der Zeitschriften) 5

* Tabelle aktualisiert nach einem Beschluss der AGRBM-Hauptversammlung am 16.04.2010
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Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsbiologie des Menschen e.V.

AGRBM – www.agrbm.de

Mitgliedsgesellschaft von: DVR  VBIO  NFM

AGRBM-Fortbildung
„Fehlermanagement im ART-Labor“

31. Oktober 2015, Aachen
8:30–16:00 Uhr

Inhalte: Theoretische Grundlagen
 – Fehler: Hintergründe, Ursachen und Maßnahmen zur Fehlervermeidung
 – Fehlerkettenmodell nach Reason als Analyseansatz
 – Soft skills: Die Bedeutung des menschlichen Faktors bei Fehlern
 – HFEA: Fehlerdokumentation und -analyse
 – Boston IVF: aus Fehlern lernen

 Praktische Übungen in kleinen Arbeitsgruppen
 Analyse von Fehlern aus der täglichen Routine. Eine retrospektive Betrachtung zur zukünftigen
 Fehlervermeidung.

Referentinnen: Saskia Huckels-Baumgart, Diplom-Gesundheitsökonomin
 Seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Patientensicherheit am Universitätsklini-
 kum Bonn. Forschungsschwerpunkte: Arzneimitteltherapiesicherheit, Fehlermanagement und
 -analysen (Fehlerkettenmodell), Patientenidentifikation.
 2011–2014 Qualitätsmanagerin mit Schwerpunkt Patientensicherheit in der Abteilung Qualitäts-
 und Risikomanagement am Luzerner Kantonsspital in der Schweiz.

 Dr. agr. Dorothee Weiss
 Seit 23 Jahren im IVF-Bereich tätig, Senior Clinical Embryologist (ESHRE), QEP-Trainerin der
 KBV und ISO 9001:2000-Auditorin.
 Seit 15 Jahren freiberuflich tätig, Leitung oder Betreuung mehrerer ART-Labore.
 Schwerpunkte: Etablierung von QM-Systemen und Troubleshooting.

 Dr. rer. nat. Ute Weißenborn
 Senior Clinical Embryologist (ESHRE), seit 20 Jahren im IVF-Bereich tätig. Als Leiterin des ART-
 Labors der Uniklinik RWTH Aachen Etablierung des QM-Systems und des Fehlermanagements.
 Zurzeit Einführung des proaktiven Risikomanagements.

Tagungshotel: Aquis Grana Cityhotel Abrufkontingent: Stichwort „AGRBM“ bis
 Büchel 32, 52062 Aachen (Einzelzimmer) 18. September 2015
 Tel. 0241-4430  EZ: € 85,–
 E-Mail: info@hotel-aquisgrana.com  DZ: € 103,–(nicht im Abruf-
 www.hotel-aquis-grana.de  kontingent)

Teilnahmegebühr: Bei Zahlung bis 10.10.2015: Bankverbindung: AGRBM
 AGRBM-Mitglieder: € 70,–  Sparkasse Darmstadt
 Nicht-Mitglieder: € 120,–  IBAN: DE76 5085 0150 0040 0057 49
 danach € 20,–Aufschlag  BIC: HELADEF1DAS
   Stichwort „FB Aachen“

 Organisation: Dr. Dorothee Weiss und Dr. Ute Weißenborn, Aachen

 Anmeldung an: E-Mail: uweissenborn@ukaachen.de

 Fortbildungspunkte: 30 Punkte gemäß AGRBM Fort- und Weiterbildungsordnung

„VOR FEHLERN IST NIEMAND SICHER: DAS KUNSTSTÜCK BESTEHT DARIN, DENSELBEN FEHLER NICHT ZWEIMAL ZU MACHEN.“
(Sir Edward Richard George Heath)
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BRZ-Mitteilungen

  Was lange währt wird 

endlich gut – oder doch 

nicht?

Bereits zur Ordentlichen Mitgliederver-
sammlung des BRZ im Jahr 2014 konnte 
Professor Dr. Carsten Wippermann, 
DELTA-Institut für Sozial- und Ökolo-
gieforschung GmbH, Penzberg, in Aus-
zügen die mit Spannung erwarteten Er-
gebnisse einer großen repräsentativen 
Milieustudie (im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend [BMFSFJ]) vorstellen: 
„Kinderlose Frauen und Männer“ – 
Gründe für ungewollte und gewollte 
Kinderlosigkeit und gesellschaftliche 
Akzeptanz.

Das war im Mai 2014. 

Nach mehr als einem Jahr ist es dem Mi-
nisterium (BMFSFJ) und der Ministerin 
Frau Schwesig nun gelungen, die Studie 
zu veröffentlichen. Trittbrett dafür ist der 
Wunsch Frau Schwesigs (SPD), auch die 
nicht miteinander verheirateten Paare in 
die Bund-Länder-Initiative zur Unter-
stützung der Finanzierung von Kinder-
wunschbehandlungen einzuschließen. 
Zur Erinnerung: Frau Dr. Schröder 
(CDU), und ehedem Familienministerin, 
hat den insgesamt 25%igen Zuschuss der 
Kinderwunschbehandlung – 12,5 % vom 
Bund und 12,5 % vom jeweiligen Land – 
ins Leben gerufen. Bis heute beteiligen 
sich allerdings lediglich fünf der Bun-
desländer an dieser begrüßenswerten Ini-
tiative. Plan der Ministerin Frau Schwe-
sig ist nun, den Ländern nicht nur zu 
überlassen, ob sie sich an der Initiative 
überhaupt beteiligen, sondern auch, ob 
sie die nicht miteinander verheirateten 
Paare einschließen wollen, wenn sie sich 
beteiligen. 

Der Finanzminister hat wohl zähneknir-
schend den wie auch immer kalkulierten 
Mehrausgaben von 400.000,- € jährlich 
zugestimmt; damit ist eigentlich der Weg 
frei. Dennoch gibt es harten Widerstand 
aus dem BMG, wo der Wegfall der Vor-
aussetzung „Ehe“ mit ganz anderen Au-
gen gesehen wird.

Warum aber werden überhaupt Mehr-
kosten entstehen, denn die 7 Millionen €, 

die der Bund in diesem Sondertopf zur 
Verfügung stellt, werden bei einer Betei-
ligung von nur fünf Bundesländern bis-
her sicherlich nicht aufgebraucht. Vieles 
ist unverständlich und unterm Strich 
möchte man sich fast fragen, ob der Ein-
schluss der Unverheirateten womöglich 
nur dem Image der Ministerin nützen soll.

Aber zurück zu dem, was wir wissen, 
denn wir möchten die Gelegenheit nut-
zen, die Kernaussagen der ganz wesent-
lichen Studie, bei der Professor Dr. H. 
Kentenich und Dr. A. Jantke im Wissen-
schaftlichen Beirat mitwirkten, noch ein-
mal stichpunktartig darzustellen. 

Sie finden im Netz auch das zwischen-
zeitlich überarbeitete Informationsportal 
zum Thema Kinderwunsch. Bitte über-
prüfen Sie unbedingt die Angaben zu 
 Ihrem Zentrum. Die Korrekturen können 
gern über den BRZ an das BMFSFJ wei-
tergereicht werden.

BMFSFJ im Netz zur Studie und mehr

Die Studie (gesamt oder als Broschüre) 
zum Herunterladen im Netz:

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
publikationen,did=216928

Das vom BMFSFJ neu gestaltete 
Informationsportal zu Kinderlosigkeit:

www.informationsportal-
kinderwunsch.de/startseite

1. Umfang und Bedeutung der Kin-
derlosigkeit: Kinderlosigkeit ist in unse-
rer Gesellschaft ein Massenphänomen 
und stellt ein ernsthaftes gesellschaftli-
ches, politisches und gleichstellungsbe-
zogenes Problem dar. 

2. Hohe Wertschätzung von Eltern-
schaft: Kinderlosigkeit bedeutet keines-
wegs, keine Kinder zu wollen oder das 
Leben mit Kindern gering zu schätzen – 
im Gegenteil: Für 85 % der kinderlosen 
Frauen und Männern bedeuten Kinder 
eine Bereicherung für Identität und Le-
benssinn.

3. Häufigkeit von gewollter und unge-
wollter Kinderlosigkeit: Von allen kin-
derlosen Männer und Frauen im Alter 
zwischen 20 und 50 Jahren sind 25 % 

ungewollt kinderlos, 75 % sind gewollt 
kinderlos und wollen momentan kein 
Kind. Das bedeutet aber keineswegs, 
dauerhaft kein Kind zu wollen. Die Hin-
tergründe für die Kinderlosigkeit sind 
vielfältig und nur für 13 % der Frauen 
und Männer ist ein Leben ohne Kinder 
eine grundsätzliche Lebenseinstellung. 
76 % der kinderlosen Frauen und 78 % 
der Männer wollen ganz sicher oder viel-
leicht ein Kind.

4. Zeitliche Verschiebung der Famili-
engründung – zum Teil über das 30. 
Lebensjahr hinaus: Hier gibt es deutli-
che Unterschiede bei den Einstellungen 
der beiden Geschlechter.

5. Kurz- und langfristige Risiken einer 
Elternschaft treffen Frauen und Män-
ner höchst unterschiedlich: Bei Frauen 
bedeutet Elternschaft in der derzeitigen 
Realität meist, mit entsprechenden Kon-
sequenzen entweder aus dem Arbeits-
markt vorübergehend auszuscheiden 
oder den Erwerbsumfang zu reduzieren. 
Motive für die zögerliche Haltung der 
Männer: Wenn ein Kind geboren wird, 
betrachten sie sich automatisch als 
Hauptverantwortliche für die finanzielle 
Existenzsicherung der Familie. Die 
< 30-Jährigen sehen sich in einer beruf-
lich noch nicht abgesicherten Situation, 
in der ein Kind – für sie subjektiv – ein 
großes ökonomisches Risiko darstellt. 
Sie nehmen die beruflichen Ambitionen 
ihrer Partnerin zwar ernst, sind aber 
selbst meist nicht bereit, ihr Engagement 
für ihren Job und ihre Karriereperspekti-
ven für ein Kind zu reduzieren. 

6. Sehr oft jahrelang unerfüllter 
Wunsch nach einem Kind: 22 % der 
Frauen und 32 % der Männer haben be-
reits 10 Jahre und länger den bisher uner-
füllten Wunsch nach einem Kind.

7. Kaum Zweifel an der eigenen 
Fruchtbarkeit – vor allen Dingen bei 
Männern: Mehr als die Hälfte der Frau-
en und zwei Drittel der Männer hatten – 
bei ungewollter Kinderlosigkeit – noch 
nie (!) den Gedanken, dass es mit der 
Zeugung eines Kindes ohne ärztliche 
Hilfe möglicherweise nicht klappt. 
Mehrheitlich betrachten sich vor allem 
Männer uneingeschränkt fertil und ha-
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ben kaum Zweifel an der eigenen Frucht-
barkeit. Eine spannende Rolle spielt bei 
Frauen im reproduktiven Alter die Ver-
hütung mit Kon trazeptiva, da Verhütung 
implizit bedeutet, dass man fruchtbar ist. 
Die mögliche Notwendigkeit einer Kin-
derwunschbehandlung wird zunächst 
überhaupt nicht bewusst.

8. Vor allem nicht verheiratete Paare 
mit ungewollter Kinderlosigkeit: Der 
Anteil nicht verheirateter Paare mit uner-
fülltem Kinderwunsch ist doppelt so 
hoch (38 %) wie der Anteil der Verheira-
teten mit unerfülltem Kinderwunsch 
(19 %).

9. Möglichkeiten der Reproduktions-
medizin – hohe Bekanntheit, doch 
 geringe Nutzung: 93 % der ungewollt 
kinderlosen Frauen und 91 % der Män-
ner kennen zwar Möglichkeiten der Kin-
derwunschbehandlung, haben aber noch 
nie (!) eine in Anspruch genommen:
 – Zentrale Hemmnisse sind zum Teil 

falsche Vorstellungen über die Kosten 
sowie Ängste vor den körperlichen, 
emotionalen und partnerschaftlichen 
Belastungen. Diese Vorstellungen 
sind diffus und die Risiken erscheinen 
unkalkulierbar, da keine Klärungsver-
suche unternommen werden.

 – Die Zahl der Frauen und Männer mit 
aktuellem oder späterem Kinder-
wunsch, die sich eine Kinderwunsch-
behandlung grundsätzlich vorstellen 
können, ist relativ groß: 55 % der 
Frauen und 50 % der Männer sagen, 
dass sie sich eine Kinderwunschbe-
handlung vorstellen können.

10. Angebote professioneller psycho-
sozialer Beratung bei Kinderlosigkeit 
sind wenig bekannt: 58 % der Frauen 
und 50 % der Männer haben davon schon 
gehört, aber nur 6 % der Frauen und we-
niger als 0,5 % der Männer haben eine 
solche Beratung schon einmal genutzt.

Daraus resultieren die folgenden drei 
Erkenntnisse:
a) Durch Informations- und Aufklä-
rungsarbeit könnte die Inanspruchnahme 
von Kinderwunschbehandlungen und 
psychosozialer Beratung in erheblichem 
Maße erweitert werden. Dazu bedarf es 
umfassender, geschlechter- und milieu-
differenzierter Aufklärung (z. B. in Frau-
enarztpraxen, von Urologen, Allge-
meinärzten, in Schulen, durch die Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung [BzgA], sowie auf Websites, in 
Zeitschriften und Magazinen) sowie ei-
ner Enttabuisierung der Thematik „Un-

gewollte Kinderlosigkeit“, einer Kinder-
wunschbehandlung und der psychosozia-
len Beratung.

b) Betroffene werden nur äußerst wenig 
erreicht und mobilisiert. Hier müssen 
Hemmungen ernst genommen und Bar-
rieren finanzieller, stilistischer, sozial-
räumlicher Provenienz gesenkt werden.

c) Basiswissen über Fertilität, Kinder-
wunschbehandlungen und psychosoziale 
Beratung ist bei vielen Betroffenen kaum 
vorhanden. Oft dominieren falsche Vor-
stellungen (z. B. der Erfolg von Kinder-
wunschbehandlungen sei unabhängig 
vom Alter; großes Vertrauen in die pro-
fessionelle Medizintechnologie). Inso-
fern gibt es gute Gründe, ungewollt und 
momentan gewollt Kinderlose frühzei-
tig, ausführlich und aktiv über die Ange-
bote aufzuklären und in das kommunika-
tive Zielgruppenkonzept systematisch zu 
integrieren.

Korrespondenzadresse:
Monika Uszkoreit
BRZ
E-Mail: uszkoreit@repromed.de



www.repromed.de Mitteilungen der Gesellschaften – BRZ

159J Reproduktionsmed Endokrinol_Online 2015; 12 (3)

G
e
s
e
ll

s
c
h

a
ft

s
m

it
te

il
u

n
g

e
n

  Ankündigung: BRZ Herbst-

treffen 2015 im Rahmen 

des 6. DVR-Kongress in 

Hamburg

Wie immer schließt auch an diesen 6. 
DVR-Kongress (3.–5. Dezember 2015) 
das Herbsttreffen 2015 an: Samstag-
nachmittag 5. Dezember ca.14.00 bis ca. 
17.30 Uhr, nach der Verabschiedung und 
nach einem kleinen Mittagsimbiss. Für 
diejenigen Teilnehmer, die an diesem 
Abend nicht mehr abreisen können oder 
wollen, werden wir wie immer einen ge-
meinsamen Abend in kleiner Runde an-
bieten.

Bitte reservieren Sie in diesem Fall auch 
Ihre Hotelzimmer bis einschließlich 
Sonntag!



  Ergebnisse des European 

IVF-Monitoring (EIM) und 

des International Commit-

tee Monitoring Assisted 

Reproductive Technolo-

gies (ICMART)

Alljährlich werden auf der ESHRE euro-
päische und auch weltweite Zahlen aus 
partizipierenden Ländern veröffentlicht. 
Alle drei nachstehend genannten Vorträge 
sind herunterladbar, aber GESCHÜTZT. 
Gern können Sie sich an die Referenten 
wenden oder an Monika Uszkoreit, BRZ, 
sollten Sie die Orginalvorträge benöti-
gen.

Der Vortrag von Prof. Markus S. Kupka 
zu den Ergebnissen des European IVF-
Monitoring (EIM) – für das Consortium 
of Representatives from National Regis-
ters1:

http://www.repromed.de/dl/JRE3_2015_ 
ESHRE-2015_EIM-report-2012_Kupka.
pdf

Auch den Vortrag „World Preliminary 
Report on ART Year 2011“, dargestellt 

von G. D. Adamson2 finden Sie zum 
 Herunterladen.

http://www.repromed.de/dl/JRE3_2015_ 
ESHRE_ICMART_adamson.pdf

Es ist gut zu sehen wo man, auch als 
Land, steht!

Nicht weniger wichtig ist die noch an-
dauernde, aber im Lauf des Jahres 2015 
wohl beendete und im Jahr 2016 zu ver-
öffentlichende Arbeit, vorgetragen von 
J. de Mouzon zum „Update on revisions 
to the ICMART/WHO glossary“3.

Die bislang 87 WHO-Definitionen wer-
den auf insgesamt 247 erweitert, und 
werden „from fertility to birth“ alle Kon-
zepte enthalten. Mit einer Sprache spre-
chen – das ist eine große Errungenschaft! 

http://www.repromed.de/dl/JRE3_2015_ 
ESHRE-2015_ICMART_demouzonj.pdf



  Berufshaftpflicht für Mit-

glieder des BRZ

Gemeinsam mit der Assekuranz Luxem-
burg und dem Versicherer HDI hat der 
BRZ ein exklusiv auf die Ärzte und ihre 
Teams in reproduktionsmedizinischen 
Zentren zugeschnittenes Berufshaft-
pflichtpaket entwickelt. Das Paket wurde 
bereits beim Herbsttreffen 2014 vorge-
stellt. Mitglieder sollten ihre ggf. bereits 
bestehenden Verträge unbedingt prüfen, 
nicht zuletzt um sicherzustellen, dass die 
Deckungssummen noch adäquat sind! 
Das Paket schließt auch die Absicherung 
der nicht-medizinisch indizierten Entnah-
me und Lagerung von Oozyten ein. Die 
dokumentierte Nutzung des vom BRZ 
gemeinsam mit den Herren Dr. Thaele 
und Dr. Bühler entwickelten Aufklä-
rungsbogen zu dieser Methode ist Be-
standteil der Vertragserfüllung. Wir hof-
fen, dass die durchaus notwendige Über-
arbeitung der Aufklärungsbögen zu IUI, 
IVF und ICSI ebenfalls zeitnah abge-
schlossen wird.

Zu beachten ist, dass auch die Nutzung 
der vom BRZ gemeinsam mit der Kanz-
lei Dr. Möller und Partner entwickelten 
Vertragsmuster für die Kryokonservie-
rung obligatorisch ist. Sollten Änderun-
gen an den Mustern vorgenommen wer-
den, so empfiehlt sich dringend, juristi-
schen Rat einzuholen.



  Der Internetauftritt PKV-

contra-Kinderwunsch.de

Der BRZ hat diese bei den Patientenpaa-
ren sehr beliebten, informativen Internet-
seiten bereits im Jahr 2007 mit Unterstüt-
zung von Herrn Rechtsanwalt Eberlein 
(Kanzlei Rechtsanwalt Holger Eberlin, 
Berlin), der den Verband in Patienten-
angelegenheiten berät, konzipiert und 
veröffentlicht. Eine Überarbeitung tat 
Not und die Seiten entsprechen nun wie-
der der in vielerlei Hinsicht zwischen-
zeitlich veränderten Situation bei der 
Kostenübernahme im Bereich der Priva-
ten Krankenversicherung. Neue und oft-
mals die Situation der Paare erleichtern-
de Gerichtsentscheidungen wurden hin-
zugefügt. Dennoch machen die vielen 
Winkelzüge der Versicherer diese Seiten 
für die Information der Patientenpaare 
unverzichtbar. Grund genug für die re-
produktionsmedizinischen Einrichtun-
gen, diese Fundstelle an ihre oftmals ver-
unsicherten Patientenpaare weiterzurei-
chen – Grund genug, diese Seiten zur 
Unterstützung beim täglichen Gespräch 
mit den Patienten zu nutzen.

http://www.pkv-contra-kinderwunsch.de



  Aktualisierung des Inter-

net auftritts IVF-Europa.eu 

des BRZ

Auch dieser Internetauftritt des BRZ 
wurde aktualisiert. Er nimmt sich der lei-
der noch immer durchaus verbreiteten 
Annahme an, im europäischen Ausland 
sei nicht nur alles billiger, sondern auch 
besser und vor allen Dingen könnten dort 
Maßnahmen angewendet werden, die 
hierzulande verboten sind. Außer bei Be-
darf einer Eizellspende gibt es keinen 
Grund, die vergleichsweise hochkarätige 
und erfolgreiche reproduktionsmedizini-
sche Behandlung in Deutschland einzu-
tauschen gegen eine wohnortferne und 

1 M. S. Kupka, Deutschland (Chair); A. P. Ferraretti, Italien (Past-Chair); T. D’Hooghe, Belgien; C. Calhaz-
Jorge, Portugal; J. A. Castilla Alcala, Spanien; C. de Geyter, Schweiz; K. Erb, Dänemark; J. de Mouzon, 
Frankreich; V. Goossens, Science manager, ESHRE CO
2 G. D. Adamson; J. de Mouzon; M. Banker; S. Dyer; O. Ishihara; R. Mansour; K. G. Nygren; G. Chambers; 
F. Zegers-Hochschild ICMART: An NGO with WHO (Sheryl Vanderpoel)
3 J. de Mouzon; F. Zegers-Hochschild; G. D. Adamson; O. Ishihara; K. G. Nygren; R. Mansour; S. Dyer; 
M. Banker; G. Chambers; S. Vanderpoel
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mindestens gleich teure Behandlung im 
Ausland.

Auch diese Internetseite sollten die Zen-
tren ihren Patientenpaaren ans Herz le-
gen!

http://www.ivf-europa.eu

Korrespondenzadresse:
Monika Uszkoreit
BRZ Büro Berlin
E-Mail: uszkoreit@repromed.de



  Fortbildung und Ordentli-

che Mitgliederversamm-

lung des BRZ

2. Mai 2015, 8:30–18:00 Uhr 
Hotel Abion Spreebogen Berlin

Wie immer war es eine große Freude, zur 
Fortbildungsveranstaltung und Ordentli-
chen Mitgliederversammlung des BRZ 
am Samstag des ersten Mai-Wochenen-
des in Berlin einladen zu können. Den 
Freitagabend hatte der BRZ auch dieses 
Jahr wieder an das Deutsche IVF-Regis-
ter e. V. (D.I.R) zur Durchführung einer 
Jahresversammlung abgetreten. Den an-
gereisten Mitgliedern beider Gesell-
schaften bot sich die Möglichkeit für den 
intensiven Meinungsaustausch, der beim 
anschließenden gemeinsamen Abendes-
sen fortgesetzt wurde. 

1. Abstammung, reproduk-
tionsmedizinische Möglichkei-
ten und gesetzliche Parameter

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsit-
zenden des BRZ, Herrn Dr. med. Ulrich 
Hilland, Fertility Center Münsterland, 
stellte dieser die Referenten der Fortbil-
dungsveranstaltung zum aktuellen und 
spannenden Themenkomplex „Abstam-
mung“ vor.

I. Einleitend beleuchtete PD Dr. sc. Hum. 
Dipl.-Psych. Tewes Wischmann (Zent-
rum für psychosoziale Medizin der Uni-
versität Heidelberg) mit einem Vortrag 
zu den Psychosozialen Aspekten der 
Familienbildung mittels Gameten-
spende die Studienlage bei der Untersu-
chung von psychosozialen Merkmalen 
der Gametenspender, sowie der Ent-
wicklung der Kinder und deren Famili-
en.

An dieser Stelle können nur die interes-
santesten Stichpunkte aus der ausführli-
chen Präsentation herausgegriffen wer-
den:
 – Aus psychosozialer Sicht kann hin-

sichtlich des Kindswohls Entwarnung 
gegeben werden.

 – Die bisherigen Studien zur Kindes-
entwicklung nach Gametenspende bei 
lesbischen, homosexuellen Paaren 
und bei gewollt alleinstehenden Müt-
tern zeigen bei den nahezu immer auf-
geklärten Kindern keine auffälligen 
Entwicklungen.

 – Die Entwicklung der nach Eizellspen-
de geborenen Kindern ist ebenfalls 
unauffällig.

 – Sowohl die homo- als auch hetero-
sexuellen Eltern der nach einer dono-
genen Insemination geborenen Ado-
leszenten zeigen größeres emotiona-
les Engagement und berichten über 
mehr Freude an der Elternschaft als 
Eltern von spontan konzipierten Kin-
dern. Das gleiche gilt für alleinstehen-
de Mütter.

 – Bei den aufgeklärten Kindern hetero-
sexueller Eltern (leider nur < 10 %) 
wäre eine möglichst frü hzeitige Auf-
klärung der Kinder fü r die Familien-
entwicklung förderlich.

 – Hauptmotiv zur Gametenspende ist 
 finanzielles Interesse, wobei dies bei 
der Samenspende gegenüber der Ei-
zellspende überwiegt.

 – Wissenschaftliche Erkenntnisse über 
die langfristige Auswirkung einer do-
nogenen Behandlung mit einem den 
Wunscheltern bekannten Spender lie-
gen nicht vor.

 – Die meisten Eizellspendezyklen er-
folgen in den USA, gefolgt von Spa-
nien.

II. Wer macht was in D?

So lautete der Titel des Vortrags von 
 Najib N. R. Nassar, NOVUM Zentrum 
für Reproduktionsmedizin Essen und 
Schriftführer des BRZ, in dem er die vor-
läufigen Ergebnisse zweier Umfragen 
des BRZ und des Arbeitskreises donoge-
ne Insemination (AKDI) darstellte. Die 
Befragungen unter den Mitgliedszentren 
und Samenbanken sollten Aufschluss 
zum aktuellen Behandlungsangebot mit-
tels Samenspende in den Zentren und de-
ren derzeitigen Stand der Versorgung mit 
Spendersamen durch die Samenbanken 
geben. Das mediale Interesse an der The-
matik, verursacht durch einige aktuelle 

Urteile, führte zur Verunsicherung von 
potenziellen Samenspendern und damit 
zu „Lieferengpässen“ einiger Samen-
banken.

Aufgrund der noch unvollständigen Da-
tensammlung werden zunächst die noch 
ausstehenden Rückmeldungen ausge-
wertet und die Studienergebnisse beim 
BRZ-Herbsttreffen, das im Rahmen des 
6. DVR-Kongress in Hamburg stattfin-
det, vorgestellt und anschließend in die-
sem Heft publiziert.

III. Eizellspende verboten – Embryo-
nenspende erlaubt?

Nur wenige Rechtsgelehrte haben sich 
derart intensiv mit der Historie, den viel-
schichtigen rechtlichen Zusammenhän-
gen, unterschiedlichen Auffassungen 
und Auslegungen des Embryonenschutz-
gesetzes von 1991 auseinandergesetzt 
wie Prof. Dr. Jochen Taupitz, Inhaber 
des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, 
Zivilprozessrecht, internationales Privat-
recht und Rechtsvergleichung der Uni-
versität Mannheim. In einem klaren Vor-
trag gelang es ihm, dem Publikum we-
nigstens einen Teil der verzwickten juris-
tischen Aspekte unterschiedlicher Re pro-
 duktionsmediziner, Juristen und Vertre-
ter des Bundesjustizministeriums nach-
vollziehbar darzustellen. Dass in der 
Fachwelt unterschiedliche Auffassungen 
vorherrschen, ist hinlänglich bekannt. 
„In jedem Fall ist der Respekt vor der 
Meinung derjenigen, die anderer Auffas-
sung sind, ein Essentialium einer sachli-
chen Diskussion“, so Prof. Taupitz in ei-
nem jüngst in diesem Heft erschienenen 
Beitrag [1]4.

IV. Abstammungsgutachten – die heu-
tigen Möglichkeiten der Genetik

Vortrag von Prof. Dr. Peter M. Schnei-
der, Leiter des Bereiches fü r Forensische 
Molekulargenetik am Institut fü r Rechts-
medizin der Universitä t zu Kö ln, Mit-
glied der Gendiagnostik-Kommission 
beim Robert-Koch-Institut.

„Die großen Fortschritte in der Anwen-
dung molekulargenetischer Analysever-
fahren in den letzten 20 Jahren haben 

4 Den ebenfalls zu diesem Thema in NJW 25/2015 
erschienen Aufsatz können Sie hier herunterladen: 
http://www.repromed.de/dl/Taupitz-Hermes_Ei-
zellspende_2015.pdf



www.repromed.de Mitteilungen der Gesellschaften – BRZ

161J Reproduktionsmed Endokrinol_Online 2015; 12 (3)

G
e
s
e
ll

s
c
h

a
ft

s
m

it
te

il
u

n
g

e
n

dazu geführt, dass Abstammungsgutach-
ten ohne großen Aufwand und unter Ver-
zicht auf die Entnahme einer Blutprobe 
durchgeführt werden können und somit 
auch für Privatpersonen einfach zugäng-
lich sind. Gleichzeitig war die Durchfüh-
rung jedoch im privaten Bereich gesetz-
lich ungeregelt und führte seit Beginn 
der 2000er-Jahre dazu, dass vermehrt 
sog. heimliche Vaterschaftstests durch-
geführt wurden, bei denen ohne Wissen 
oder Einwilligung der Kindesmutter 
heimlich erlangtes Körpermaterial von 
Kindern zusammen mit einer Vergleichs-
probe des misstrauischen Vaters unter-
sucht wurde. Höchstrichterliche Ent-
scheidungen des BGH und des BVerfG 
führten schließlich dazu, dass auch der 
rechtliche Vater einen gesetzlichen An-
spruch auf Wissen um seine Vaterschaft 
zu einem Kind auch ohne Anfechtungs-
verfahren durchsetzen kann (§1598a 
BGB), und dass die Abstammungsbegut-
achtung in das 2009 verabschiedete 
Gendiagnostikgesetz (GenDG) mit auf-
genommen wurde. Dieses regelt vor al-
lem allgemeine Verantwortlichkeiten so-
wie die Inhalte und die Durchführung 
von Aufklärung und Einwilligung, über-
sieht jedoch gleichzeitig, dass verschie-
dene Abläufe bei der Abstammungsbe-
gutachtung anders sind als im Bereich 
der genetischen Diagnostik zu medizini-
schen Zwecken. Daher wurden von der 
Gendiagnostikkommission (GEKO) de-
taillierte Richtlinien für alle Aspekte der 
Abstammungsbegutachtung erlassen, die 
auch die Bereiche umfassen, die vom Ge-
setzgeber nur ansatzweise vorgegeben 
sind und daher von der GEKO nur unter 
der im GenDG verankerten Vorgabe der 
Akkreditierungspflicht für alle Labore, 
die genetische Untersuchungen zur Klä-
rung der Abstammung durchführen, aus-
gestaltet werden konnten. Hieraus er-
wachsen allerdings immer wieder Prob-
leme in der Auslegung von einzelnen Be-
stimmungen vor allem im Bereich der 
Durchführung der Probenentnahme und 
des Umfanges der Untersuchung (z. B. 
zur Frage der Einbeziehung der Kindes-
mutter).

Fachwissenschaftlich ist die DNA-Analy-
se in der Anwendung umfassend aner-
kannt und hat die Leistungsfähigkeit der 
Begutachtung im Vergleich zur früher 
üblichen Blutgruppenserologie erheb-
lich verbessert. Die vorwiegend einge-
setzten Merkmalssysteme zur geneti-
schen Typisierung sind sog. STR (short 

tandem repeat) Polymorphismen, die auf 
der Grundlage umfassender populations-
genetischer Daten zur Merkmalsvertei-
lung eine solide Grundlage für die bio-
statistische Bewertung einer Vielzahl von 
Stammbaumkonstellationen bieten, was 
vor allem bei sog. Defizienzfällen (z. B. 
bei verstorbenem Putativvater oder bei 
Geschwisterfällen) von Bedeutung ist. 
Darüber hinaus können mit haplotypi-
schen Markern (z. B. auf dem Y-Chromo-
som) auch entfernte Verwandtschaften 
oder sogar genealogische Fragestellun-
gen bearbeitet werden.“ [Zitat aus der 
dem BRZ zur Verfügung gestellten Zu-
sammenfassung des Vortrags].

V. Der Auskunftsanspruch des Kindes 
gegen den Reproduktionsmediziner 
über die Identität des Samenspenders 
– Konkretisierung und Festigung in 
der jüngeren Rechtsprechung.

Prof. Dr. Katharina Hilbig-Lugani, 
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Obwohl das Recht des Kindes auf Kennt-
nis der eigenen Abstammung im Grund-
satz schon seit Ende der 1980er-Jahre 
angenommen werden konnte, existierte 
bis 2012/2013 kaum Rechtsprechung 
dazu. Entsprechend groß der Widerhall 
der Entscheidung des OLG Hamm vom 
6.2.2013. Nun erfolgte erstmals eine 
Entscheidung des BGH (Urt. v. 28.1.2015, 
XII ZR 201/13), deren Auswirkungen 
von Prof. Hilbig-Lugani in einem präzi-
sen Vortrag eingehend analysiert wurde. 
Die unübersichtliche Situation abstam-
mungsbezogener Auskunftsansprüche 

nach der aktuellen Rechtsprechung hat 
Prof. Hilbig-Lugani in der oben stehen-
den Folie (Abb. 1) sehr anschaulich dar-
gestellt.

2. Ordentliche Mitgliederver-
sammlung des BRZ 2015

I. D.I.R–Bericht von bewegten Zeiten

Nachdem am Vortag die Jahresversamm-
lung der Deutsches IVF-Register e. V. 
(D.I.R) stattfand, skizzierte Dr. med. Ute 
Czeromin, Vorstandsvorsitzende des 
D.I.R, Kinderwunschpraxis Gelsenkir-
chen, die stürmischen Entwicklungen 
der vergangenen Jahre, die faktisch zu 
einer Erneuerung und Modernisierung 
des Registers unter der Leitung des Vor-
stands und Kuratoriums geführt haben. 
Das Verhältnis zu den Ärztekammern 
war von einigen Höhen und vielen Tie-
fen geprägt. Der Tiefen ungeachtet ist 
der Vorstand stets darum bemüht, die 
Zusammenarbeit mit QS-Repromed kon-
struktiv fortzusetzen und die Berüh-
rungsängste, die vermutlich aus Kom-
munikationsproblemen resultieren, ab-
zubauen. Dabei darf die Weiterentwick-
lung des erfolgreichen Systems der 
Qualitätssicherung des D.I.R nicht den 
langsameren Umstellungsprozessen bei 
QS-Repromed zum Opfer fallen.

Dr. Czeromin konnte vermelden, dass 
durch mühsame Recherche nun die Alt-
daten von insgesamt 146 Zentren beim 
neuen IT-Dienstleister vorliegen und so-
mit der Altdatenübertrag fast vollständig 
erfolgt (98,5 %) ist. Sie stellt die intensi-
ve und erfolgreiche Arbeit der Gruppe 

Abbildung 1: Die unübersichtliche Situation abstammungsbezogener Auskunftsansprüche de lege lata. Prof. Dr. K. 
Hilbig-Lugani. Vortrag beim BRZ am 2.5.2015. Folie 14. Veröffentlichung mit Einverständnis von Prof. K. Hilbig-Lugani.
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zur Überarbeitung des Datensatzes dar. 
Der Datensatz ist so gut wie fertig.

Eine Qualitätsoffensive 2015 wurde an-
gekündigt. Ziel ist die > 95%ige Erfas-
sung der Schwangerschaftsausgänge 
2013 für das kommende Jahrbuch 2014!

II. Bericht des Vorsitzenden zur Be-
rufspolitik

Seit den Anfängen, inzwischen vor fast 
20 Jahren, hat sich eine kleine aber akti-
ve Gruppe von reproduktionsmedizini-
schen Leistungsträgern in der Organisa-
tionsform des BRZ erfolgreich dagegen 
gewehrt, im Grundrauschen der Standes-
politik großer Verbände der Heilberufe 
unterzugehen. Der BRZ hat dafür ge-
sorgt, die spezifischen und eigenständi-
gen Charakteristika der Reproduktions-
medizin in Deutschland erfolgreich her-
vorzuheben. Mit dem Mantra: Berufs-
politisch Robustheit Zeigen“ leitete 
daher der 1. Vorsitzende des BRZ, Herr 
Dr. med. Ulrich Hilland, auch seinen 
Bericht zur Berufspolitik der vergange-
nen Monate ein. An dieser Stelle können 
lediglich einige Eckpunkte des facetten-
reichen Berichts herausgegriffen werden.
 – IQWiG-Gesundheitsinformationen: 

Mit den Stellungnahmen der DGRM 
und des BRZ konnte zumindest teil-
weise verhindert werden, dass unrich-
tige Informationen über die reproduk-
tionsmedizinischen Zusammenhänge 
in einer Patienten-Informationsbro-
schüre verteilt werden. Die konstruk-
tiven Beiträge wurden vom IQWiG 
begrüßt und angenommen.

 – Bundeswehr – unentgeltliche trup-
penärztliche Versorgung: Da das zu-
ständige Gericht die Sterilität als 
Krankheit bestätigt hat, besteht für 
Soldaten und Soldatinnen derzeit 
Leistungspflicht unabhängig vom 
 Familienstand. Eine gesetzliche Nor-
mierung soll noch in diesem Jahr 
 folgen, wie Rechtsanwalt Holger 
Eberlein, Berlin, im späteren Verlauf 
der Veranstaltung ausführlicher be-
richtete.

 – Die Bundesärztekammer hat eine Ar-
beitsgruppe zur Novellierung der 
Richtlinie Assistierte Reproduk-
tionsmedizin eingerichtet. Da die Tä-
tigkeit dieser Gruppe vertraulich ist, 
konnte der Vorsitzende lediglich an-
merken, dass die bisherige Richtlinie 
offenbar in der bestehenden Form 
nicht mehr fortgeführt wird. Prof. 

Dr. Jan-Steffen Krüssel leitet die 
 Arbeitsgruppe gemeinsam mit Prof. 
Dr. Hermann R. Hepp; Herr Dr. Hilland 
wurde nicht zuletzt aufgrund seiner 
Expertise im Hinblick auf die Vorga-
ben des AMG und TPG sowie der 
AMWHV und TPG-Gewebeverord-
nung zur Mitarbeit in der Arbeits-
gruppe gebeten. Die in Deutschland 
tätige Ärzteschaft kann den für ihre 
Arbeit voraussichtlich sehr wesentli-
chen Änderungen mit Spannung ent-
gegen sehen. 

 – TPG-Gewebeverordnung: Die Ko-
dierung gemäß der Kommissions-
richtlinie „Richtlinie 2015/565“ vom 
8.5.2015 muss bis zum 29.10.2016 in 
nationales Recht und somit in der 
TPG-Gewebeverordnung umgesetzt 
werden. Diese tritt spätestens Ende 
April 2017 in Kraft. Herr Dr. Hilland 
konnte die EU-Kommission mit Hilfe 
des BMG davon überzeugen, dass es 
bei der Spende von Keimzellen (Ei-
zellen, Samenzellen) im Rahmen der 
Partnerspende keiner Kodierung be-
darf. 

 – „Tissue and Cell Guide des Europa-
rates“: In der anstehenden 2. Auflage 
werden 2 Kapitel zur Reproduktions-
medizin erscheinen, an denen Herr 
Dr. Hilland mitgewirkt hat.

 – Berufshaftpflichtversicherung: Die 
Rahmenvereinbarung des BRZ mit 
dem Makler, der Assekuranz AG 
 Luxemburg und dem Versicherer 
HDI-Gerling, von der die Mitglieder 
exklusiv profitieren, ist zum 1.4.2015 
in Kraft getreten. Der Verweis auf die 
zwischenzeitlich obsolete (Muster-) 
Richtlinie der BÄK wurde gestrichen. 
Somit sind alle in Deutschland zuläs-
sigen Behandlungen auch Bestandteil 
der Police. Sowohl die Kryokonser-
vierung von unbefruchteten Oozyten 
aus nicht-medizinischen Gründen als 
auch die Lagerung von Keimzellen 
bis zu 5 Jahren ist zu sehr günstigen 
Konditionen in dem Paket enthalten. 
Die Verlängerung der abgesicherten 
Lagerung bis zu 10 Jahren wurde 
ebenfalls in das Paket aufgenommen, 
allerdings mit einem Prämienzu-
schlag von 26 %. Der Vorstand des 
BRZ würde es begrüßen, wenn die 
Mitglieder nach Überprüfung ihrer 
derzeit bestehenden Verträge der neu-
en Vereinbarung beitreten würden. 
Ein Abdruck der ergänzten Bedingun-
gen, die ausschließlich den Mitglie-
dern des BRZ zugänglich sind, kann 

bei der Geschäftsstelle erneut ange-
fordert werden.

 – Overhead Erhebung der KBV: An-
gesichts des großen Interesses der 
Mitglieder an einer fairen Abbildung 
der Kosten bei den Verhandlungen 
mit den Kostenträgern war der Rück-
lauf von lediglich 17 Zentren mit 28 
Ärzten nach Ansicht von Herrn Dr. 
Hilland enttäuschend. Die Vorstellung 
der Ergebnisse wurde für September 
2015 angekündigt. Jedes Zentrum, 
das mitgewirkt hat, wird seine eigene 
Auswertung erhalten.

 – Teilnahme des BRZ an der 22. Kon-
zertierten Aktion der KBV und 
Berufsverbä nde und Weiterent-
wicklung des Facharzt-EBM: Herr 
Dr. Hilland stellt die von der KBV zu-
sammengetragenen Daten zur Hono-
rarentwicklung bei den Gynäkologen 
vor. Anschließend präsentierte PD 
Dr. med. U. A. Knuth, Hannover, das 
von einer kleinen, fachkundigen Ar-
beitsgruppe des BRZ entwickelte 
Konzept zur Weiterentwicklung des 
EBM vor. Die Komponenten der 
EBM-ART-Positionen wurden darin 
nach systematischen Gesichtspunkten 
in einem additiven Komplex gruppiert 
und plausibel sortiert. Nach der an-
schließenden Diskussion wurde per 
Akklamation und ohne Gegenstim-
men die Weiterführung des vorge-
schlagenen Konzepts entschieden.

Erwähnenswert ist auch, dass die KBV 
derzeit prüft, inwiefern die Blastozysten-
kultur Bestandteil der Vergütung ist.

III. Das GKV-Versorgungsstärkungs-
gesetz: Ziele, Zeitplan und praktische 
Bedeutung des Gesetzesentwurfs der 
Bundesregierung für die Reproduktions-
medizin wurden von Rechtsanwalt 
Dr. Kyrill Makoski, LL.M. (Boston 
University), aus der Kanzlei für Medi-
zinrecht Möller und Partner, Düsseldorf, 
verständlich und eingehend vorgestellt. 
Insbesondere die Gefahr der Einziehung 
von Vertragsarztsitzen, Besonderheiten 
bei MVZ und angestellten Ärzten wur-
den konkretisiert. Die Vortragsfolien 
sind für BRZ-Mitglieder auf Wunsch er-
neut über die Geschäftsstelle erhältlich.

IV. Abrechnung: Bundeswehr, ge-
mischt Versicherte und andere Ab-
rechnungsgrausamkeiten: Schon als 
Klassiker der Mitgliederversammlung 
gelten die Ausführungen von Herrn 
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Rechtsanwalt Holger Eberlein, Berlin, 
über die korrekte Abrechnung bei ge-
mischt versicherten Paaren. Die Diskus-
sion darüber ist immer wieder spannend 
und offenbart jedes Jahr wieder, wie 
wertvoll die Arbeit des BRZ für die Mit-
glieder ist. Ein besonderes Reizthema in 
diesem Jahr war die Abrechnung bei An-
gehörigen der Bundeswehr. Ist zwar der 
Anspruch von Soldaten und Soldatinnen 
auf die Behandlung ihrer ungewollten 
Kinderlosigkeit eindeutig geklärt, so ist 
es die Abrechnung dieser Leistungen 
noch lange nicht. Ihre Nachfragen wer-
den erwartet und auch gern, soweit der-
zeit möglich, von der Geschäftsstelle be-
antwortet bzw. weitergeleitet.

V. Kurzer Bericht des Kassenführers 
und 5 Minuten aus der Geschäftsstelle

Erfreuliches hatte der Kassenführer des 
BRZ, Herr Dr. med. Klaus Fiedler, 

Kinderwunsch Centrum München- 
Pasing, zu berichten: Die effiziente und 
umsichtige Haushaltsführung der ver-
gangenen Jahre hat zu einem weiteren 
Anwachsen der „Kriegskasse“ des BRZ 
geführt. Möglichkeiten der Abschmel-
zung des Überschusses wurden mit den 
Mitgliedern diskutiert und es wurde ent-
schieden, über die Verwendung der Mit-
tel auf dem BRZ-Herbsttreffen, im Rah-
men des DVR-Kongresses im Dezember 
2015 in Hamburg, zu berichten. Herr 
Dr. Matthias Bloechle hat sich bereit er-
klärt, bis zu diesem Zeitpunkt ein Kon-
zept zu erarbeiten und vorzustellen. In 
erster Linie ist es das Verdienst der Ge-
schäftsstelle mit Monika Uszkoreit als 
Geschäftsführerin und Eva Schworm an 
ihrer Seite, dass unser Verband wirt-
schaftlich derart gesund, effizient und 
schlagkräftig dasteht. So gelingt es dem 
Vorstand, die im Stammbuch des Vereins 
verankerte berufspolitische Robustheit 

zu zeigen. Daher sage ich im Namen des 
gesamten BRZ-Vorstands erneut Danke!

Literatur:

1. Taupitz et al. V. Mannheimer Workshop zur Fortpfl anzungs-
medizin: Ein juristischer Diskurs zur Präimplanta tionsdiagnostik 
und Embryonenspende auf der Basis neuerer reproduktionsbio-
logischer Prämissen. J Reproduktionsmed Endokrinol 2015; 12: 
42–56.

Korrespondenzadresse:
Najib N. R. Nassar
Schriftführer des BRZ
NOVUM – Zentrum für Reproduktions-
medizin
D-45127 Essen, Akazienallee 8–12
Tel.: 0201-29 4 29 0
E-Mail: nassar@ivfzentrum.de
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DGA-Mitteilungen

Terminankündigung

28. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Andrologie e. V.
8.–10. September 2016 in Saarbrücken

www.dga-jahrestagung.de

Die Deutsche Gesellschaft für Andrologie (DGA) e.V. schreibt 
ein Forschungsstipendium über € 10.000,– für das Jahr 2015 aus.

Bewerben können sich um dieses Stipendium Nachwuchswissenschaftler/-innen mit abgeschlossenem Hochschulstudium 
der Human- und Veterinärmedizin sowie den Naturwissenschaften aus allen zum Thema passenden Forschungsgebieten, 

 insbesondere der Andrologie, der Reproduktionsmedizin/-biologie, der Urologie und der Endokrinologie. Die Forschungs-
arbeiten sollen an einer deutschen öffentlichen oder privaten Forschungseinrichtung stattfinden.

Das Thema der diesjährigen Ausschreibung lautet:

„Andrologie – Forschung zur Gesundheit des Mannes“

Forschungsstipendium der Deutschen Gesellschaft für Andrologie (DGA) e.V.

Der Antrag sollte dem Fördervolumen gemäß Pilotcharak-
ter haben und ist formgebunden. Er ist wie folgt zu gliedern:
1. Stand der Forschung
2. Eigene Vorarbeiten
3. Ziele, Hypothesen, Arbeitsprogramm
max. 3 DIN A4-Seiten, zuzüglich Lebenslauf und 
Publikationsliste.

Das Stipendium wird dem Preisträger auf dem 6. DVR-
Kongress vom 3.–5. Dezember 2015 verliehen.

Das Stipendium wird durch eine Spende der Jenapharm 
GmbH & Co. KG ermöglicht.

Es besteht Berichtspfl icht 18 Monate nach Erhalt des For-
schungsstipendiums an den Forschungsbeauf trag ten der 
DGA und die Fa. Jenapharm GmbH & Co. KG. Um die 
Nachwuchsarbeit öffentlich sichtbar zu machen und zu för-
dern, wird der/die Stipendiat/in aufgefordert, bei der fol-
genden  Tagung der DGA in 2016 ein Forum „Junge Andro-
logie“ im Rahmen einer Sektionssitzung in Abstimmung 
mit dem Tagungspräsidenten und mit Unterstützung des 
Forschungsbeauftragten zu organisieren. Hier sollen durch 
den/die Stipendiaten/in ausgewählte junge Nach wuchs-
wissen schaft ler (in nen) aus Deutschland oder dem europäi-
schen Ausland ihre Arbeit vorstellen können.

Bewerber/-innen werden gebeten, ihre Bewerbung bis zum 30. September 2015 an den Forschungs-
beauftragten der DGA, Prof. Dr. rer. nat. Stefan Schlatt, stefan.schlatt@ukmuenster.de 

in elektronischer Form zu senden.
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DGRM-Mitteilungen

AGIP

Arbeitsgemeinschaft

Implantation – Placentation

  AGIP-Bericht 2015

Vom 23.–24. April 2015 fand das 5. Tref-
fen von Wissenschaftlern mit Schwer-
punkt Reproduktion im deutschsprachi-
gen Raum in Hamburg statt.

Ausrichter war Prof. Petra Arck, die 
von ihrem Team, insbesondere von Ina 
Stelzer, tatkräftig unterstützt wurde. Ein-
geladen waren die Mitglieder der Ar-
beitsgemeinschaft Implantation/Plazen-
tation der Deutschen Gesellschaft für Re-
produktionsmedizin (DGRM) und die 
Mitglieder des Arbeitskreises für Repro-
duktionsimmunologie der Deutschen Ge-
sellschaft für Immunologie (DGfI) sowie 
weitere Interessierte. 

Die Teilnehmerzahl hat sich seit den 
 vorigen Treffen auf ca. 40 Wissenschaft-
ler eingependelt. Erfreulicherweise stieg 
dabei aber die Zahl der beteiligten Einrichtungen auf ca. 20, darunter auch aus Österreich und den Niederlanden.

Insgesamt wurden 24 Vorträge in 6 thematischen Blöcken gehalten. Schwerpunkte waren dabei das Endometrium, hormonelle 
Steuerungen, die Placenta, Stammzellen und immunologische Aspekte. 

Besonders erfreulich ist, dass die Veranstaltungsreihe bereits zu vielfacher gemeinsamer Antragstellung der Teilnehmer bei der 
DFG und anderen Fördereinrichtungen geführt hat. Einige Projekte wurden bereits begonnen. Zahlreiche gemeinsame Arbeiten 
der Teilnehmer wurden bereits publiziert. 

Das 6. Treffen wird im Jahr 2016 in Aachen ausgerichtet!
Korrespondenzadresse: 

Prof. Dr. med. habil. Udo Markert 
Placenta-Labor, Abteilung für Geburtshilfe, Universitätsklinikum Jena

E-Mail: udo.markert@med.uni-jena.de

Die Teilnehmer (Foto: privat).
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  Bericht über das 11.Tref-

fen der AG Ärztinnen in 

der Reproduktionsmedi-

zin (ÄRE) in Weimar

Vom 24. bis 26.April 2015 fand unser 
11. ÄRE-Wochenende in Weimar statt. 
Der Einladung zu dieser Veranstaltung 
waren 22 Mitglieder und Interessenten 
gefolgt. Besonders gefreut hat uns, dass 
auch neue, junge Ärztinnen kamen, die 
sich für unsere Fortbildung interessieren.

In diesem Jahr haben wir uns zunächst 
naturheilkundlichen Themen zugewandt.

Frau Dr. Janina Hackl aus Erlangen be-
richtete über die Integrative Medizin in 
der Reproduktionsmedizin und Gynäko-
logischen Endokrinologie. Die Integra-
tive Medizin stellt ein Zusammenspiel 
von wissenschaftlicher, evidenzbegrün-
deter Medizin und komplementärer, er-
fahrungsbezogener Medizin dar. Kom-
plementäre Methoden werden hierbei in 
die gegenwärtig praktizierten Medizin-
konzepte integriert. Die Integrative Me-
dizin ist ein ganzheitliches Konzept, das 
nicht nur die Erkrankung der Patientin 
behandelt, sondern den Menschen mit 
der Erkrankung ganzheitlich. Möglich-
keiten der Anwendung in der Gynäko-
logischen Endokrinologie, wie z. B. bei 
Dysmenorrhoe, PMS und klimakteri-
schen Beschwerden, wurden vorgestellt. 
Obwohl es keine evidenzbasierten Daten 
gibt, kann die Integrative Medizin auch 
bei unerfülltem Kinderwunsch sinnvoll 
und unterstützend sein. Anschließend 
berichtete Frau Nicole Rößger aus 
 Regensburg, die als Physiotherapeutin 
tätig ist, über die Osteopathie in der 
 Reproduktionsmedizin. Die Osteopathie 
betrachtet den Körper des Menschen als 
ganzheitliches System, in dem alle Be-
reiche miteinander im Einklang stehen. 

Betont wurde auch, dass Osteopathie 
und klassische Schulmedizin nicht im 
Widerspruch zueinander stehen, sondern 
sich ergänzen sollten. Es geht auch nicht 
darum, eine außerkörperliche Befruch-
tung zu ersetzen, aber den Ausgang der 
Behandlung zu verbessern. Durch die 
 osteopathische Behandlung werden Ver-
klebungen gelöst, Mobilität und Funk-
tion des Organsystems wiederhergestellt 
und die weiblichen Beckenorgane in die 
optimale physiologische Position zu-
rückgebracht.

Der Behandlungsablauf sowie alle wich-
tigen weiteren Informationen wurden an-
schaulich dargestellt.

Frau Dr. Christiane Kling aus Kiel refe-
rierte über das habituelle Abortsyn-
drom, bei dem sich die Empfehlungen 
klassischerweise auf Diagnostik und 
Therapie konzentrieren. Jedoch wird de-
ren Bedeutung zunehmend kontrovers 
diskutiert, was sich auch in der aktuellen 
S1-Leitlinie (2013) widerspiegelt.

Andererseits wurden nach idiopathischen 
Frühaborten in einer Beobachtungsstu-
die hohe Geburtenraten (80–90 %) in ei-
nem fertilen Kollektiv erfasst.

Schlussfolgernd wurde festgestellt, dass 
sich aus der Anamnese individuelle Pro-
gnosekriterien ableiten lassen, wonach 
Frühaborte auch Ausdruck der embry-
onalen Entwicklungsfähigkeit bei einer 
Frau bzw. bei einem Paar sind. Das Risi-
ko einer sekundären Sterilität sollte als 
Bestandteil des Krankheitsbildes gewer-
tet werden. Es ist sinnvoll, zwischen 
Früh- und Spätaborten zu unterscheiden.

Frau Dr. Petra Thorn aus Mörfelden re-
ferierte über das umstrittene Thema der 
Gametenspende im In- und Ausland. 

Chancen und Herausforderungen in der 
medizinischen Behandlung und psycho-
sozialen Beratung wurden intensiv be-
leuchtet. Die Problematik der Samen-, 
Eizell-und Embryonenspende sowie der 
Leihmutterschaft führte zu angeregten 
Diskussionen. Herausforderungen im 
Rahmen der Reproduktionsmedizin stel-
len die medizinische Behandlung von 
Paaren, die eine unter Verbot stehende 
Behandlung planen, dar, ebenso die psy-
chosoziale Kinderwunschberatung im 
Rahmen der Gametenspende. Aus psy-
chosozialer Sicht sind rechtliche Erfor-
dernisse unumgänglich. Eine eindeutige 
Gesetzgebung kann Beteiligte absichern 
und gesellschaftliche Tabus weiter ab-
bauen.

Nach allen Vorträgen wurde intensiv dis-
kutiert. Die aktuelle Information und die 
offene Atmosphäre wurden von allen 
Teilnehmerinnen sehr positiv bewertet.

Unser nächstes ÄRE-Wochenende findet 
vom 22. bis 24. April 2016 wieder in 
Weimar statt.

Wir würden uns freuen, noch mehr akti-
ve Mitglieder der ÄRE zu treffen, die be-
reit sind, im Vorstand mitzuarbeiten.

Herzlich eingeladen sind natürlich auch 
Ärztinnen, die noch nicht Mitglied der 
ÄRE sind, sich aber für unsere Arbeits-
gemeinschaft interessieren und so mit 
uns in näheren Kontakt treten und Erfah-
rungen austauschen können.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Ingrid Nickel
Kinderwunschzentrum Magdeburg
Vorstand der ÄRE
E-Mail: Dr.Nickel@kiwumed.de

ARBEITSGEMEINSCHAFT

ÄRE – Ärztinnen in der Reproduktionsmedizin
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Sie möchten sich beruflich im Bereich der Reproduktionsmedizin mit all ihrer Vielfalt weiterentwickeln? Nutzen Sie unsere kom-
petenten Ansprechpartner auf medizinischer, biologischer und veterinärmedizinischer Seite, um Akzente in Ihrer beruflichen Ent-
wicklung zu initiieren. Gemeinsam erarbeiten wir Ziele und Möglichkeiten, diese zu realisieren.

Was qualifiziert Sie für das DGRM Mentoring-Programm?
 – Sie sind Mitglied der DGRM, Berufsanfänger und bereit, neue Wege einzuschlagen.
 – Sie können Ihre persönlichen Vorstellungen gut äußern.
 – Sie können persönliche Treffen mit dem Mentor bzw. E-Mails und Telefonate gut abstimmen, organisieren und reflektieren.
 – Sie können dem Mentor gegenüber Ihre Wünsche an das Mentoring mittels eines Plans vermitteln.
 – Sie sind interessiert am Austausch mit anderen Mentees.

Kontaktieren Sie folgende Ansprechpartner, die Ihnen nach aussagekräftiger Bewerbung geeignete Mentoren vermitteln und 
 offene Fragen beantworten:

DGRM Geschäftsstelle: Frau Gabriele Wickert
 E-Mail: geschaeftsstelle@repromedizin.de

Stellvertretende Vorsitzende Reproduktionsbiologie: Dr. rer. nat. Dunja Baston-Büst
 E-Mail: dunjamaria.baston@uni-duesseldorf.de

Korrespondenzadresse:
Dr. rer. nat. Dunja Baston-Büst, Düsseldorf

E-Mail: dunjamaria.baston@uni-duesseldorf.de

DGRM Mentoring Programm

MÜNSTER    /    DÜSSELDORF    /    DORTMUND 

XIV.
INTENSIVKURS
NRW

30.10.–1.11.2015
DORTMUND

GYNÄKOLOGISCHE ENDOKRINOLOGIE  
UND REPRODUKTIONSMEDIZIN

INFORMATION UND ANMELDUNG

WICARA Kongressorganisation
Gabriele Wickert & José Aranzabal
Fon 0231-9098023 / Mobil 0179-7608222 / Fax 0231-9062451 
gabriele.wickert@wicara.de / www.wicara.de

Programm und Online Registrierung:   www.intensivkurs-nrw.de

PROGRAMM

Warm-Up I
Das Geheimnis der Zyklusstörung –  
Die Ovarialinsuffizienz verstehen, 
 diagnostizieren und therapieren
Priv. Doz. Dr. med. Andreas Schüring, Münster

Warm-Up II
Mal FSH, mal Clomifen – wie soll ein 
Mensch das nur versteh’n?
Prof. Dr. med. Jan-Steffen Krüssel, Düsseldorf

Warm Up III
Die Endokrinologische Sprechstunde  
mit dem Ultraschallgerät
Prof. Dr. med. Robert Greb, Dortmund

Das subfertile Paar in der gynäkolo-
gischen Sprechstunde – Was macht Sie 
zum Profi?
Prof. Dr. med. Robert Greb, Dortmund

Das unfruchtbare Paar im Kinder-
wunschzentrum (und danach?)
Prof. Dr. med. Jan-Steffen Krüssel, Düsseldorf

Psyche, Sterilität und Behandlung:  
Realer Hintergrund und Mythen
Prof. Dr. med. Heribert Kentenich, Berlin

Kontrazeption
Prof. Dr. med. Inka Wiegratz, Frankfurt a.M.

Riskante Androgene – PCOS,  Adipositas 
und metabolisches  Syndrom in der Praxis
Priv. Doz. Dr. med. Andreas Schüring, Münster

Wann und wie kann die Fertilitäts-
chirurgie die Kinder wunsch behandlung 
verbessern?
Prof. Dr. med. Markus Fleisch, Düsseldorf

HRT sicher verordnen – Wie geht das 
 eigentlich?
Prof. Dr. med. Peyman Hadji, Frankfurt a.M.
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Erratum

Nur im gedruckten Jahrbuch 2013 des Deutschen IVF-Register e.V. (D.I.R) ist es auf Seite 27 in der unteren Tabelle 

„Klin. SS-Raten in Abhängigkeit von der Stimulation 2013, ICSI“

(Modifizierter Nachdruck aus J Reproduktionsmed Endokrinol 2014; 11 [5–6]: 27)

aufgrund eines Übertragungsfehlers der Daten an 3 Stellen zu einer falschen Angabe gekommen. Es handelt sich um die 
Tabellenfelder

• Zeile „GnRH-kurz“/Spalte „keine Ang.“

• Zeile „Ohne GnRH-Analoga“/Spalte „keine Ang.“

• Zeile „GnRH-Antagonisten“/Spalte „Sonstige“.

Durch den Übertragungsfehler wird im gedruckten Jahrbuch bei „Transferrate“ und „Klin. SS/Transfer“ fälschlicherweise der 
Wert „0,00“ ausgewiesen. In die Summenberechnung sind die korrekten Daten eingeflossen.

Dieser Fehler findet sich analog auch in der kleinen Auflage der gedruckten englischen Ausgabe (J Reproduktionsmed 
 Endokrinol 2014; 11[5-6]: 257).

In den digitalen Jahrbüchern 2013 sind diese Fehler nicht mehr enthalten!

Der D.I.R-Vorstand bedauert diesen Fehler zutiefst und dankt Herrn Kollegen Dr. Mirko Dannhof, PAN-Klinik Köln, für sei-
nen Hinweis.

Anbei finden Sie die korrigierte Version der Tabelle.

Korrespondenzadresse:
D.I.R Geschäftsstelle
Monika Uszkoreit 
D-10629 Berlin, Mommsenstraße 34
E-Mail: geschaeftsstelle@deutsches-ivf-register.de
http://www.deutsches-ivf-register.de/

D.I.R-Mitteilungen
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u-FSH rec-FSH hMG recLH u. recFSH recLH u. hMG Sonstige* keine Ang. Summe

GnRHa-kurz 3 226 302 32 103 1 2 669

Transferrate (%) 100,00 93,78 91,24 91,43 91,96 100,00 100,00 91,77

Klin. SS/Transfer (%) 66,67 28,76 32,12 43,75 20,39 0,00 0,00 29,75

GnRHa-lang 88 1.218 537 175 361 19 4 2.402

Transferrate (%) 89,80 88,58 92,91 89,29 93,04 61,29 100,00 89,96

Klin. SS/Transfer (%) 37,50 39,49 33,15 34,29 34,63 36,84 25,00 36,84

Ohne GnRHa-Analoga 20 245 203 64 132 14 161 839

Transferrate (%) 86,96 92,11 90,63 98,46 84,08 93,33 72,20 86,23

Klin. SS/Transfer (%) 45,00 35,10 34,48 29,69 34,09 28,57 19,88 31,59

GnRHa-Antagonisten 83 2.790 923 517 495 88 18 4.914

Transferrate (%) 93,26 86,86 86,97 84,20 86,54 83,81 60,00 86,46

Klin. SS/Transfer (%) 38,55 34,91 28,88 26,89 31,92 31,82 22,22 32,59

Summe 194 4.479 1.965 788 1.091 122 185 8.824

Klin. SS-Raten in Abhängigkeit von der Stimulation 2013
Prospektive Daten

IVF

ICSI

u-FSH rec-FSH hMG recLH u. recFSH recLH u. hMG Sonstige* keine Ang. Summe

GnRHa-kurz 27 727 733 87 336 63 21 1.994

Transferrate (%) 84,38 90,65 91,51 90,63 98,82 53,39 94,65 90,51

Klin. SS/Transfer (%) 18,52 24,48 23,87 24,14 14,88 17,46 42,86 22,52

GnRHa-lang 139 4.446 1.702 691 1.646 139 21 8.784

Transferrate (%) 94,56 93,72 93,16 90,45 91,70 89,68 80,77 92,87

Klin. SS/Transfer (%) 39,57 35,70 31,37 31,69 33,05 30,94 38,10 34,04

Ohne GnRHa-Analoga 38 870 572 147 563 38 624 2.852

Transferrate (%) 88,37 89,60 86,14 84,48 83,28 97,44 84,26 83,81

Klin. SS/Transfer (%) 39,47 33,22 31,29 30,61 27,00 42,11 18,27 28,37

GnRHa-Antagonisten 148 9.323 2.951 1.957 2.278 325 98 17.080

Transferrate (%) 90,24 89,92 89,78 85,76 83,69 89,04 79,03 88,44

Klin. SS/Transfer (%) 26,35 32,97 24,03 29,94 27,88 23,08 16,33 29,62

Summe 352 15.366 5.958 2.882 4.823 565 764 30.710

*) z.B. u-FSH u. hMG, Clomifen/rec-FSH, Clomifen/hMG etc.
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28. AGRBM Jahrestreffen
20. BRZ Herbsttreffen
27. DGA Jahrestagung
21. DGGEF Jahreskongress
35. DGRM Jahrestagung
29. Jahrestreffen der Deutschen IVF-Zentren

Gesellschaften und Verbände: AAD, ADI, AGRBM, BRZ, DGA, DGGEF, DGRM, DIR, SRBM

Tagungspräsidenten:
Prof. Dr. Georg Griesinger 
Dr. Matthias Beintker www.dvr-kongress.de
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VORPROGRAMM | CALL FOR ABSTRACTS
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6 Hamburg | 3.– 5.12.2015
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Einreichung der Abstracts

Das Wissenschaftliche Komitee lädt alle Kolleginnen und Kollegen dazu ein, ein Abstract 
zu verfassen und als Poster einzureichen. Alle eingereichten Abstracts werden von der 
Programmkommission auf Akzeptanz geprüft.

Es können Abstracts zu den folgenden Themen eingereicht werden:
• Infertilität
• Assistierte Reproduktion (IUI, IVF, ICSI) 
• Klinische Embryologie
• Reproduktionsbiologie / Grundlagenforschung
• Hypogonadismus
• Erektile Dysfunktion und Ejakulationsstörungen
• Sexuelle Dysfunktion der Frau und Sexualstörungen des Paares
• Fertilitätschirurgie
• Genetik in der Reproduktionsmedizin und Endokrinologie
• Endometrium, Endometriose, Myome
• Weibliche Kontrazeption und Hormonersatztherapie
• Natürlicher und stimulierter Zyklus
• Stammzellen
• Psychologie in der Reproduktionsmedizin und Endokrinologie
• Varia

Best Poster-Vorträge und Posterpreise

Aus allen akzeptierten Abstracts werden vor Ort die besten Poster prämiert. Vor-
aussetzung hierfür ist, dass die Poster am Donnerstag, 03.12.2015 bis 10:00 Uhr 
für eine erste Beurteilung aufgehängt werden. Die Posterjury wird dann nach den 
Postersessions die drei besten Poster-Präsentationen auswählen. Die selektierten 
Poster werden dann am Samstag, 05.12.2015 von ihrem Autor mit einem 10-minü-
tigen Vortrag nochmals im Plenum vorgestellt und werden anschließend mit einem 
Posterpreis in Höhe von jeweils 500 € ausgezeichnet.

Reisestipendien

Alle Abstract-Autoren können sich für ein Reisestipendium bewerben. Bitte kreuzen 
Sie dazu am Ende des Einreichungsprozesses das entsprechende Feld an. Insge-
samt werden 5 x 500 € als Zuschuss für Reise- und Hotelkosten zum Kongress 
vergeben.
Die Vergabe erfolgt unter allen Bewerbern, deren Abstract angenommen wurde. Bei 
mehr als fünf Bewerbern entscheidet das Los.

Abstract Deadline

Die Abstracts müssen bis 31. August 2015 eingereicht und final übermittelt sein. 
Wegen Drucklegung und Begutachtung der Arbeiten können später eingereichte Ar-
beiten nicht berücksichtigt werden.
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Einreichung der Abstracts

Anmeldung / Einreichung

Alle Arbeiten müssen auf dem elektronischen Weg eingereicht werden. Sie finden 
die Abstract-Einreichung unter www.dvr-kongress.de. Bitte folgen Sie der Anleitung. 
Solange Sie das Abstract in der Datenbank noch auf Status „Entwurf“ halten, kön-
nen Sie jederzeit Änderungen vornehmen. Wenn das Abstract einmal eingereicht 
(final übermittelt) wurde, können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.
Abstracts, die nicht nach diesen Vorgaben eingereicht werden, können leider nicht 
angenommen werden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kongressbüro INTERPLAN unter:
Tel.: +49 (0)89 54 82 34 62 oder 
E-Mail: info@dvr-kongress.de 

Anleitung zur Erstellung des Abstracts

Alle Abstracts müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und über 
die dafür vorgesehene Plattform eingereicht werden. Der Text darf 600 Wörter (ex-
klusive Autorennamen und Titel) nicht überschreiten. Tabellen und Grafiken können 
in das Abstract eingefügt werden, reduzieren aber die maximal zulässige Anzahl an 
Wörtern.
Griechische Zeichen, besondere Symbole und sprachspezifische Schriftzeichen, so-
wie mathematische Formeln sollen vermieden werden (z.B. anstatt „IFN- “ „IFN-
gamma“).

Empfohlene Gliederung des Abstracts
• Titel
• Fragestellung
• Methodik
• Ergebnisse
• Schlussfolgerung

Hintergrund und Ziele des Beitrages sollen klar nachvollziehbar sein. Die Methoden und 
Ergebnisse müssen Daten enthalten und zu einer klaren Schlussfolgerung führen. 
Abkürzungen müssen bei der ersten Verwendung ausgeschrieben / definiert werden 
(aber nicht im Titel). 
Autoren der angenommenen Abstracts müssen sich zum Kongress anmelden um Ihre 
Arbeit zu präsentieren. Die Arbeiten werden nicht veröffentlicht, wenn der vortragende 
Autor nicht zum Kongress angemeldet ist.
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Einreichung der Abstracts

Veröffentlichung der Abstracts

Alle zur Posterpräsentation angenommen Abstracts werden im „Journal für Repro-
duktionsmedizin & Endokrinologie“ (Verlag Krause & Pachernegg GmbH) veröffent-
licht. Voraussetzung hierfür ist die unbedingte Einhaltung der Formatvorgaben sowie 
die termingerechte Einreichung des Beitrags.
Mit der Einreichung eines Abstracts anlässlich des 6. DVR-Kongress erklärt der Autor 
sein Einverständnis zur Veröffentlichung in dem o.g. Medium.

Bestätigung der Annahme des Beitrages

Das wissenschaftliche Komitee wird alle eingereichten Beiträge bewerten und die 
Autoren über die Annahme bis Ende September 2015 benachrichtigen.
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Donnerstag, 03. Dezember 2015
08:00

08:00 – 09:00

DVR Vorstand08:30

09:00

09:00 – 10:00

DVR MGV 09:00 – 10:45

Workshop 1 (BRZ)  
Abrechnungsseminar 

des BRZ

09:30

10:00

10:00 – 11:30  
JRE Herausgebersitzung

10:00 – 11:30

Workshop 3 (DGGEF)
Sinnvolle Hormon-

diagnostik in der Praxis 
mit Fallbeispielen 

10:00 – 11:30

Workshop 4 (AGRBM)
Time-Lapse –  

Erfahrungen und 
Vorgehen 

10:00 – 11:30

Workshop 5 (DGA)
Ejakulatdiagnostik /  
Kryokonservierung 
von Spermien und 

Hodengewebe

10:30

11:00
11:00 – 12:15

Workshop 2 (DIR)
DIRproNOVA –  

Die neue Erfassungs-
software des D.I.R

11:30

Kaffee & Snacks  
in der Industrieausstellung12:00

12:30 12:30 – 12:45  Eröffnung

12:45 –13:30  Keynote  
Uterus transplantation; Prof. Mats Brannström, 

Universität zu Göteborg
13:00

13:30

13:45 – 14:45 

Firmen Symposium  
MSD SHARP & DOHME GMBH  

„Kinderwunsch:  viele Wege führen zum Ziel“

Kaffeepause 
in der Industrieausstellung

13:45 – 14:45

Pressekonferenz

14:00

14:30

14:45 – 16:15

Vortragssitzung 1 
Gynäkologische 
Endokrinologie 

14:45 – 16:15

Vortragssitzung 2
Young Andrology 

Session 

14:45 – 16:15

Vortragssitzung 3
Was lernen wir von der 

Veterinärmedizin? 

14:45 – 16:15

Vortragssitzung 4 
DFG-FOR – female 
germ cell potential 

14:45 – 16:15

Vortragssitzung 5 
Kryokonservierung von 
Ovargewebe – etabliert 

oder experimentiert?

15:00

15:30

16:00

16:15 –17:15 

Highlight
Oogenesis in vitro; Prof. Richard Anderson, Edinburgh

16:30

17:00

17:15 – 18:15

Postersession in der Industrieausstellung

17:30

18:00

18:30

19:00

20:00
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Freitag, 04. Dezember 2015
08:00

08:30
08:30 – 09:15 Highlight (BRZ invited lecture)

Optogenetik – Shedding light on fertility;  
PD Dr. Dagmar Wachten, Bonn und Prof. Benjamin Kaupp, Bonn09:00

09:15 – 10:45

Firmen- 
Symposium  

der Finox Biotech 
GmbH Deutschland

 

09:15 – 10:45

Vortrags sitzung 6 
Neue Therapie-

aspekte zur Behand-
lung von Myomen 

09:15 – 10:45

Vortrags sitzung 7 
Aktuelles zur 

Hormontherapie in 
der Andrologie 

09:15 – 10:45

Workshop 6 
Anwendertreffen 

Meditex 
 

09:15 – 10:45

Vortrags sitzung 8  
DFG-FOR –  

male germ cell 
 

09:30

10:00

10:30

10:45 – 11:15

Kaffeepause in der Industrieausstellung11:00

11:15 – 12:45

Vortrags sitzung 9 
Infektionen und 

männliche Fertilität 
 

11:15 – 12:45

Vortrags sitzung 10  
Update zur PID  

und NIPT 
 

11:15 – 12:45

Vortragssitzung 11  
Nutrition of the 
embryo – from  

basic research to 
healthy babies

11:15 – 12:45

Vortragssitzung 12 
Neue Aspekte für 

ART Outcome 
 

11:15 – 12:45

Vortragssitzung 13 
Genetik und  

Epi genetik der  
männ lichen 
Infertilität

11:30

12:00

12:30

13:00
13:00 – 14:00

Firmen-Symposium 
der Ferring Arzneimittel GmbH Deutschland

13:00 – 14:00

Industrieausstellung 13:30

14:00
14:00 –15:30

Vortragssitzung 14                            
QM, QS, QI? –  

Nicht dokumentiert 
ist nicht gemacht! 

14:00 – 15:30

Vortragssitzung 15  
Lifestyle und  
Reproduktion 

 

14:00 – 15:30

Vortragssitzung 16 
Sexualmedizini-

sche Aspekte der 
Kinderwunsch-

behandlung

14:00 – 15:30

Vortragssitzung 17  
Endometriose

 
 

14:00 – 15:30

Vortragssitzung 18  
Erektile Funktion 

 
 

14:30

15:00

15:30

15:45 – 16:30  Highlight  
Die Bedeutung der operativen Andrologie in der 

 Reproduktionsmedizin; Prof. Wolfgang Weidner, Gießen
16:00

16:30
16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung 

DGGEF

16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung  

DGA

16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung   

URZ

16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung  

AGRG

16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung  

AGRBM

16:30 – 17:30

Mitglieder-
versammlung  

DIR
17:00

17:30
17:30 – 18:30

Mitglieder-
versammlung   

DGRM

17:30 – 18:30

Mitglieder-
versammlung  

DDG

17:30 – 18:30

Mitglieder-
versammlung  

DGE

17:30 – 18:30

Mitglieder-
versammlung  

ADI

17:30 – 18:30

Posterjury 
 18:00

18:30

19:00

20:00 ab 20:00 DVR-Party
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08:00

08:30 08:30 – 09:15

Best Poster Voträge  
und Preisverleihung09:00

9:15 – 10:00 Highlight 
Ethical considerations on gamete 

donation; Prof. Guido Pennings, Gent
09:30

10:00

10:15 – 11:15

Firmen-Symposium  
der Merck Serono GmbH

10:15 – 11:15 

Kaffee in der Industrieausstellung

10:30

11:00

11:15 – 12:15

29. IVF Jahrestreffen

11:15 – 12:15

Vortragssitzung 19  
Spermienfunktion

11:30

12:00

12:15 – 13:15

DIR Daten 2013 / 2014

12:15 – 13:15

Vortragssitzung 20 
New aspects on cell biology  

of the human testis  

12:30

13:00

13:15 – 13:30  Verabschiedung
13:30

13:30 – 16:30

BRZ Herbsttreffen

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

20:00

Samstag, 05. Dezember 2015
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Allgemeine Informationen

Anmeldung und Hotelbuchung auf www.dvr-kongress.de

Tagungs-  bis 31.08.15 ab 01.09.15
gebühren
 Mitglied  € 220,– € 280,–

  Nichtmitglied  € 270,– € 330,–

  Arzt in Weiterbildung  € 130,– € 160,–

  Doktorand / Student / MFA / MTA €  80,– € 100,–

 Workshops €  30,– €  30,–

 Tageskarten werden ausschließlich vor Ort angeboten.

 Die Teilnahmegebühren sind von der Umsatzsteuer befreit gemäß §4 Nr. 22 UStG.

Zertifizierung Die Zertifizierung des 6. DVR-Kongresses 2015 wird bei der 
Ärzte kammer Hamburg beantragt.

Fortbildungs- Gemäß Fort- und Weiterbildungsordnung der AGRBM wird die
punkte Teilnahme mit 20 Punkten bewertet.

Tagungsort CCH - Congress Center Hamburg 
Am Dammtor / Marseiller Straße, 20355 Hamburg
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Allgemeine Informationen

 Das wissenschaftliche Komitee des 6. DVR besteht aus:

Tagungs- Prof. Dr. Georg Griesinger
präsidenten:  Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Lübeck 

Direktor der Sektion für  gynäkologische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin 
Ratzeburger Allee 160 
23538 Lübeck

 Dr. Matthias Beintker 
Südharz Klinikum Nordhausen 
Chefarzt der Klinik für Urologie 
Dr. Robert-Koch Straße 39 
99734 Nordhausen

DVR Vorstand: Prof. Dr. med. Hermann M. Behre, Halle (Vorstandsvorsitzender)

 Dr. med. Klaus Bühler, Stuttgart/Saarbrücken (stellv. Vorstandsvor-
sitzender)

 Dr. rer. nat. Jens Hirchenhain, Düsseldorf (Schriftführer)

 Dr. med. Georg Wilke, Hildesheim (Schatzmeister)

 sowie die Vorsitzenden der Mitgliedsgesellschaften

Prof. Dr. Hermann M. Behre Präsident der Deutschen Gesellschaft für Andrologie  
(DGA) e.V.

PD Dr. Tina Buchholz Präsidentin der Deutsche Gesellschaft für Reproduktions-
medizin (DGRM) e.V.

Dr. Ute Czeromin Vorstand des Deutschen IVF-Register (D·I·R) e.V.

Dr. med. Ulrich Hilland Vorsitzender des Bundesverband Reproduktionsmedizi-
nischer Zentren (BRZ) e.V.

Dr. Jens Hirchenhain 1. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsbiologie 
des Menschen (AGRBM) e.V.

Prof. Dr. med. Thomas Katzorke Vorstand des Arbeitskreis Donogene Insemination 
(ADI) e.V.

Prof. Dr. med. Ludwig Kiesel Sprecher der Sektion Reproduk tionsbiologie und  
-medizin (SRBM) der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie (DGE) e.V.

Prof. Dr. med. Frank-Michael Köhn Leiter des Arbeitskreises Andrologie (AAD) der 
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) e.V.

Prof. Dr. Dr. Thomas Rabe Präsident der Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische 
Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) e.V. 
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Allgemeine Informationen

Kontakt- DVR-Kongress-Sekretariat
adressen Sekretariat Prof. Dr. Georg Griesinger 

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Lübeck 
Annett Sarömba 
Ratzeburger Allee 160 
23538 Lübeck 
Tel.: +49 (0)451 500-2144 
E-Mail: annett.saroemba@uksh.de

 DVR Dachverband Reproduktionsbiologie und -medizin e.V.

 Vorstandsvorsitzender 
Prof. Dr. med. Hermann M. Behre, Halle

 DVR Geschäftsstelle 
Univ.-Prof. Dr. med. Hermann M. Behre 
Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie 
Universitätsklinikum Halle (Saale) 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Ernst-Grube-Straße 40 
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